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An meine Leser!
Das Haus der Abgeordneten hat in Folge eines Antrages 

eines feiner Mitglieder, einen Ausfchufs betreffend die Collegien- 
gelder und die Doctoratsprüfungen niedergefetzt. Man hat die 
Aufgabe und Thätigkeit diefes Ausfchuffes im Beginne nicht 
für befonders praktifch gehalten, bis man durch die Nachricht 
übcrrafcht wurde, dafs derfelbe in einer für die hochwichtige 
Sache, um die es sich handelt, verhältnifsmäfsig kurzen Zeit einen 
definitiven Antrag zu Stande gebracht und am 29. October vor
gelegt habe.

Die Punkte desfelben find folgende :

I. Die Regierung wird aufgefordert, eine Gefetzesvorlage mit 
der Billigkeit entfprechenden Uebergangsbeftimmungen unter 
Berückfichtigung folgender Grundfätze zur verfaffungsmäfsigen 
Behandlung vorzulegen :

a) Der Bezug von Collegiengeldern feitens der ordentlichen 
und aufserordentlichen Profefforen an den öfterreichifchen 
Univerfitäten wird aufgehoben; den Privatdocentèn steht 
es frei, Collegiengclder zu beziehen und deren Höhe feft- 
zu fetzen;

b) in der Regel hat jeder an einer Facultät inferibirte ordent
liche und aufserordentliche Hörer per Semefter ein mäfsiges 
Unterrichtsgeld zu bezahlen ;
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с) die ordentlichen Gehalte der Profefforen find zu erhöhen ; 
es bleibt jedoch der Regierung unbenommen, zur Gewin
nung bedeutender Kräfte oder in Anerkennung aufser- 
ordentlicher Leiftungen für Unterricht und Wiffenfchaft 
höhere als die ordentlichen Bezüge zuzufichern.

2. Die Frage in Ecwägung zu ziehen, ob und inwieweit jene 
gefetzlichen Beftimmungen, vermöge deren das Doctorat zur 
Ausübung eines praktifchen Berufes erforderlich ift, aufser 
Kraft zu fetzen und eventuell die bezüglichen Gcfetzesvorlagen 
zur verfaffungsmäfsigen Behandlung vorzulegen.

Bei Gegenftandeń und Fragen, welche bei aller Unfchein- 
barkeit fo tief in die wichtigften Verhältniffe einzugreifen be- 
ftimmt find, war es von jeher eine wohlbegründete Sitte, dafs 
die Ausfchüffe des Abgeordnetenhaufes, ehe fie weittragende 
Befchlüfse fafsten, Betheiligte zu Rathe zogen, oder doch, da fie 
felbft nur wenig in der Lage find, fich mit den Confequenzen 
folcher Befchlüffe ganz vertraut zu machen, erfahrene Männer 
um ihre Anficht fragten. Es ift dies nicht blos in anderen 
Fällen gefchehen, fondern man weifs, dafs in dem Vaterlandc 
des Parlamentarismus, in England, eingehenden Beschlüffen ein
gehende Vernehmungen voraufgehen, und zwar mit ebenfo 
guten Gründen als Erfolgen. In wenig Dingen wäre diefes 
nöthiger gewefen als hier, wo es fich nicht etwa blos um 
wohlerworbene Rechte, fondern vielmehr um eine Inftitution 
handelt, deren hohe Bedeutung wiederum nicht etwa blos 
eine vielhundertjährige Gefchichte der deutfehen Univerfitäten, 
fondern auch die verhältnifsmäfsig junge Gefchichte unferes 
freien und selbftändigen öfterreichifchen Univerfitätslebens uns 
Allen nahe genug gelegt hat. Es ift nicht gefchehen. Es ift 
niemand gefragt. Man will in eine Inftitution hineingreifen, 
die nun einmal ihre eigenen Lebensbedingungen hat und deren 
Erfchütterung noch ganz andere Fragen und Folgen aufregen 
wird als diejenigen denken mögen, welche die Sache abgethan 
haben. Die Univerfitäten der ganzen Monarchie, deren fo fchwer 
errungene Bafis hier angegriffen wird, haben nicht die Gelegen
heit gehabt, über eine Sache die fie fo nahe betrifft, gehört zu 
werden. So mufs denn der Einzelne es wagen, offen und mafs- 
voll, aber auch mit allem Ernfte den diefe Frage fordert, auch 
unaufgerufen feine Stimme abzugeben.
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Länger als dreifsig Jahre bin ich Docent, neunundzwanzig 

Jahre Profeffor, und feit nunmehr zwanzig Jahren bin ich Lehrer 
der Staatswiffenfchaften an der Univerfität Wien. Ich darf lagen, 
dafs die Zahl meiner Zuhörer nach vielen Taufenden zählt. Seit 
zwanzig Jahren wirke ich bei den Rigorofcn und Staatsprüfungen 
mit. Wird mir der verehrte Lefer geftatten, noch daneben zu 
bemerken, dafs ich auch über das gefammte Unterrichtswefen 
von Europa, die in den verschiedenen Staaten beliebenden und 
wechfelnden Einrichtungen ein eigenes Werk veröffentlicht habe 
und ein anderes über den Beruf und die Organifation der Rechts
und ftaatswiffenfchaftlichen P'acultäten? Wird er mir es verilatten 
zu fagen, dafs ich nahe am Ende meiner akademifchen Lauf
bahn flehend oft und emit genug Veranlaffung hatte, die 
Erfahrungen eines langen ausfchliefslich der Wirten fchaft ge
widmeten Lebens durch eingehendes Nachdenken weiter zu 
fördern? Und wenn ich dies Alles hier anführe, darf ich nicht 
berechtigt fein zu hoffen, dafs man mir diefe per fön li dien 
Bemerkungen um der Sache willen verzeihe und darf ich wohl 
auch bei einer folchen Gelegenheit geradezu fordern, dafs man 
mir glaube, wenn ich offen erkläre, dafs in Wahrheit nur das Be- 
wufstfein von der Gefahr, welche in jenem Anträge unferer ge
lammten höchften wiffenfchaftlichen Bildung droht, mich ver- 
anlaffen konnte die Feder in die Hand zu nehmen und die 
Unbefcheidenheit zu wagen, flatt aller meiner Collegen das Wort 
zu ergreifen? Und wenn ich je gewünfeht habe, dafs dies mein 
Wort gehört und verftanden werden möge, fo war es in diefem 
Augenblick !

So möge mir denn erlaubt fein zu thun, was ich nicht zu 
laffen weifs. Denn es ift meine volle, innigfte Ueberzcugung, 
dafs durch diefen Antrag die gefammte höchfte, wiffenfchaftliche 
Bildung der Zukunft Oeflerreichs bedroht ift.

Und wenn ich einerfeits in diefem Sinne der fchärfften 
und rückhaltslofeften Kritik mich von Seiten derer gewärtig halte, 
welche jene Gefahr herbeirufen aber fie nicht fehen, fo habe 
ich dafür das Recht zu fordern, dafs Niemand in einer Sache 
gleichgiltig bleibe, die unter dem Scheine eines an fieli un
bedeutenden Arrangements, die Grundlage unferer höchften 
Bildungsanftalten aufzulöfen droht. Ich bin auf kleine Urtheile 
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und grofse Vorurtheile gefafst, und ebenfo fehr auf jene Un
würdigkeiten , die von gewißer Seite für berechtigt gehalten 
wurden, weil man von der andern Seite fich zu gut hielt, ihnen zu 
begegnen. Wie gewiffe Leute meinen, leidet ja keine Forderung 
des öffentlichen Intereffes darunter, dafs gelegentlich das edlere 
Schicklichkeitsgefühl in der Form verletzt wird, in der man feine, 
wenn auch nicht auf Sachkenntnifs und wiffenfchaftlicher Leiftung, 
fo doch auf defto mehr Selbftgefühl beruhende fubjective Meinung 
für die allgemeine ausgibt. Aber um fo rückfichtslofer möge 
auch das fein, was hier nicht den Einzelnen, fonderli der Sache, 
die wir in gutem Glauben bekämpfen, entgegenftellt wird.

Nun aber ift diefe Frage nach dem Collegiengelde nicht 
etwa eine crii heute entftandene und nicht auf Oefterreich be- 
fchränkte. Sic ift eine Angelegenheit der höchften Berufs
bildung in ganz Europa, und es ift unter Allen, die fich jemals 
mit diefer Sache befafst haben, keinen Augenblick zweifelhaft, 
dafs wir in ihr einer Lebensfrage des Univerfitätswcfens 
der Welt gegenüber flehen. Und wenn ich daher mir ver- 
ftatte, in einer fo hochwichtigen zVngelegenheit aufzutreten, fo 
ift es meine erfte Pflicht, Ihnen zu zeigen, dafs es keineswegs 
das erfte Mal ift, dafs diefe Aufhebung des Collegiengeldes, diefer 
materiellen Subftanz aller Selbftändigkeit der Univerfitätslehre, 
mit — ich darf fagen kaum verhehltem Unwillen gerade von 
folchen Männern abgewiefen wurde, die durch ihren hohen 
wiffcnfchaftlichen Namen und durch ihre ganze gefellfchaftliche 
Stellung diefes Collegiengeldes am wenigften bedurften, während 
diefelben Männer mit der ganzen Kraft ihrer PerfÖnlichkeit zu
gleich für die Erhaltung des eigentlich lebendigen Elementes der 
Univerfitätcn , des Privat docententhums, eintraten, deffen 
Lebensnerv durch die Annahme des vorliegenden Entwurfes 
über das Collegiengeld auf immer abgefchnitten würde. Ich 
hoffe dabei, dafs jener Ausfchufs fich wie es feine Pflicht war, 
die Mühe nicht hat verdriefsen laßen, zuerft den Gang der
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Frage bei unterem eigenen Unterrichts-Miniilerium zu ftudiren, 
feitdem das Collegiengcld mit dem Jahre 1850 eingeführt wurde. 
Zuerft und vor allem darf ich hervorheben, dafs kein geringerer 
als Kaiferjofeph, der unfterbliche Vertreter jedes zur wahren 
Freiheit berechtigten Elementes feiner Staaten mitten unter dem 
lauten Streit feiner Käthe mit feiner vollen Ueberzcugung nicht 
bios im Allgemeinen fich an der Frage betheiligte, deren Trag
weite er vollkommen begriff, fondem in entfehiedener Weife 
für das jetzt durch Herrn Dr. Jofef Kopp wieder fraglich 
gewordene Collegiengeld eintrat, indem er zu den vorgefchlagencn 
Reformen der Univerfität pertonlich hinzufetzte (1785) ,,im übrigen 
wird die Wetteifcrung unter den Lehrern dadurch am 
beften erzielet werden, wenn meine bereits beliebende Anordnung 
nicht aufser Acht gelaffen wird, dafs nämlich ein Lehrer nebít 
feinen ordentlichen auch aufserordentliche Vorlefungen über 
die, anderen Profefforen zugetheiltcn Gegenftände gegen Be
zahlung geben könne.“ Leider konnte er auch diefe feine Idee 
wie fo manche andere gegen die Reaction des vorigen Jahr
hunderts nicht zur durchgreifenden Geltung bringen. — In dem 
Streite der fich darüber erhob, fiegte die retrograde Richtung wie 
wir alle wiffen auch auf diefem Punkte, bis nach 1848 und nach 
Beginn der neuen Epoche für Oefterreichs Univerfitäten nicht 
ein Mal, fondern mehrere Mal ähnliche Anmuthungen an das 
Minifterium Thun und die Univerfitäts-Section gefleht wurden, 
und dafs diefe Section diefelben flets grundlatzlich und mit 
vollem Bewufstfein der Bedeutung der Sache abgewiefen hat. 
Und dies hatte und hat doppelten Werth, weil der Vortrag in 
Händen eines Mannes war, der fich um der Sache willen ent- 
fchloffen hatte, feine eigene Profeffur aufzugeben, um die neue 
Epoche des öfterreichifchen Univerfitätswefens mit feiner ganzen 
Kraft zu vertreten. Und das darf fich jene Verwaltung gerade 
auf diefem Gebiete zu ihrem dauernden Ruhme rechnen, dafs 
in ihren Händen die Univerfitäten eine Stellung errangen, welche 
man mit Recht eine Glanzepoche derfelben genannt hat. Sollte 
es denn Leute geben, welche diefe Gefchichtc nicht kennen, 
oder — denen die Univerfitäten des Glanzes zu viel haben? 
Wir denken nicht. — Aber auch die neuefte Zeit hat in den 
erften Autoritäten Oefterreichs und Deutfchlands es verftanden 
und mit allem Nachdruck vertreten, dafs die für uns noch fo
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junge Lehrfreiheit eine erfte und wichtigfte Vorausfetzung gerade 
in ihrem Collegiengelde hat. Schon Wahlberg hat im Jahre 
1865 (Die Reform der Rechtslehre an der Wiener Hochfchule) 
uns in feiner eleganten und gründlichen Weife nachgewiefen, 
wie bereits vor mehr als hundert Jahren unter den Augen der 
grofsen Kaiferin die Frage der Univerfitätsfreiheit berathen, und 
wie mitten in diefen, oft fehr emiten Debatten der tüchtigften 
und freifmnigften Männer jener wahrhaft erhabenen Frau der 
Gedanke nahe trat, dafs eine tüchtige Univerfität nicht ohne 
Berufung fremder Kräfte gebildet, und in ihrer frifchen und 
kräftigen Entwicklung nicht ohne das Collegiengeld, als 
materiellen Sporn für das lebendige Fortfehreiten der Profefforen 
belieben könne. Bei Anlafs jener für die Univerfitäten ent- 
fcheidenden Debatten und Verhandlungen vom Jahre 1753, wo 
fich damals die Reaction ihren Vertreter in einem entfehiedenen 
Feinde des Collegiengeldes, dem ehemaligen Profeffor Dr. 
Bourguignon — er hat wiffenfchaftlich keine Spur feines 
Dafeins hinterlaffen —, zu finden wufste, der eben diefelben 
Zuflände verfocht, wie fie bei uns bis 1848 heilanden, trat der 
Reichshofrath v. Kannegiesser auf gegen den Antrag, die 
privat collegia aufzuheben und nur unentgeldliche publica zu 
geflatten. Er wufste fchon damals zu fagen : ,,dafs die Zwangs- 
profeffuren zur Faulheit verleiten, und dafs die acmulation nur 
durch die Concurrenz erzeugt werden kann ; diefe aber fei in 
Oeftcrreich wie in Deutfchland einzig und allein durch die 
Collegicngelder bedingt ; dies fei ein wohleingerichtetes deutfehes 
akademifches Recht, und ihm verdanke es Deutfchland, dafs 
Oefterreich fich nicht erwehren könne, feine Univerfitäten mit 
deutfehen Lehrkräften zu verjüngen.“ Ebenfo entfehieden fprach 
fich Graf Zinzendorf für Zulaffung der collegia privata oder 
für Einführung des Collegiengeldes bei den collegiis publicis aus. 
Wäre es nicht der Mühe werth gewefen, fich zu vergegen
wärtigen, wie mit dem Unterliegen d і e f e s freien Prin
cipes fchon etwa zehn Jahre nach dem erften Auffchwunge 
die wiffenfchaftliche Welt fich einig war, dafs die Wiener Univer
fität zu ita gn ir en beginne? Aber damit man nicht meine, es 
feien dies blos Anfichten der juriilifchen Welt, bei der allerdings 
die freie Selbftändigkei t des Lehrers in feiner Rechts- 
änfehauung gegenüber fremden Einflüffen, und nicht blos den
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Einflüffen von oben, fondern auch den Einflüffen von 
unten, am gewichtigften oder auch am meiften gefährdet ift, 
dürfen wir uns zugleich auf die Stimmen aus anderen Kreifen 
der Wiffenfchaft berufen, die zuletzt keine anderen als die rein 
in der Entwicklung der Wiffenfchaft felbft liegenden Motive 
haben können. Es find dies Billroth, unfer hochgeachteter 
College, und Dubois-Reymond, deffen europäifchen Namen 
ich wahrlich ebenfo wenig zu präconifiren brauche. Billroth 
hat in feinem neuerten Werke: „Lehren und Lernen der medi- 
cinifchen Wiffenfchaften an den Univerfitäten der deutfchen 
Nation (1875)“ alle Grundverhältniffe der Univerfitäten überhaupt 
und der medicinifchen Facultät insbefondere einer Beleuchtung 
unterzogen, welche die ernrtefte Aufmerkfamkeit aller Fach
männer auf fich gelenkt hat. Einem Manne wie ihm, konnte 
eine fo wichtige Frage wie die des Collegiengeldes nicht 
entgehen. Er hat es aber nicht bei allgemeinen Grund- 
fätzen bewenden laffen. Er hat mit der ihm eigenen Gründ
lichkeit und Umficht zuerft das Thatfächliche des Collegien- 
gelderwefens in Vergleichung der Univerfitäten zufammen- 
getragen und die Thatfache fertgertellt, dafs die Univer
fitäten Oefterreichs mit ihrem Collegiengelde von 1 fl. per 
Wochenrtunde das geringfte Honorar in der ganzen 
Welt haben, fo dafs fogar einmal von Seiten der Studirenden die 
Erhöhung desfelben beantragt worden ift ! Seine Erwägungen 
über die Honorarlofigkeit der Collégien, die daraus folgende Un
möglichkeit, künftig noch ein Privatdocententhum zu haben, der 
Niedergang des Eifers und der Kraft durch die Entziehung der 
Nahrung, die pofitiv fchädlichen Folgen der freien Collégien 
find wohl fo fchlagend und ernft, dafs Niemand, ohne dies Buch 
gelefen zu haben, über jene Fragen künftig ein Urtheil äufsern 
darf. Und damit den Gründen die in der Sache liegen, auch 
das praktifche Beifpiel nicht fehle, fügt er über Frankreich 
hinzu, was wir gegenüber dem Leicht finn und der fcheinbaren 
Liberalität, die fich nur zu leicht auf Koften einer fo ernften 
Sache breit macht, hier wörtlich wiederholen dürfen: Die Folge 
jener Inftitution „nach welcher die Schüler ihr Schulgeld an die 
Schulcaffe zahlen, ift, dafs die talentlofen trägen Lehrer von den 
talentvollen thätigen Lehrern durchgefchleppt werden müffen — 
wie es früher an den öfterreichifchen L^niverfitäten der Fall

Prol Dr. Karol Korany!
Warszawa, Brzozowa 10 m.
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war“ (und wie man es jetzt wieder heritellen will, nachdem 
eine fünfundzwanzigjährige Erfahrung gezeigt, wie fehr man 
Recht hatte, es auszurotten —) „und wie es noch in Frank
reich an den Ecoles de médecine der Fall ift. Diefe Folgen find 
theils eine erfchreckcnde Erfchlaffung in wiffenfchaftlicher 
Beziehung, theils das Sy ft em der Subftitution; die Lehrer 
laffen fich möglich ft oft von ihren Adjuncten oder Affiftenten 
vertreten und entziehen fich der Laft einer continuirlichen Lehr- 
thätigkeit, die keinen weiteren Reiz ausüben kann, als die Er
ledigung irgend einer Amtspflicht, eines Bureaudienftes, einer 
täglichen Arbeit. Die energifchcn Lehrer richteten neben 
ihrer amtlichen Thätigkeit Privatftunden ein, in welchen fie für 
Honorar mit Eifer docirten, und bei dem femeftralcn Examen 
führte dies Syftem zu den fatalften Confequenzen.“ „Dafs 
aber,“ fährt unfer Verfaffer fort, „bei diefem Schulfyftem felbit 
die talentvollften Privatdocenten nicht neben den angcftellten 
fchlechteften Profcfforen aufkommen konnten, liegt auf der 
Hand.“ — Es wird fchwer möglich, folchen Wahrheiten und 
Thatfachen aus folchem Munde zu widerfprechen — und um 
fo weniger, als fie nicht allein ftehen. Denn was Wahlberg 
uns aus dem vorigen Jahrhundert berichtet, und was Billroth 
als Gegenwärtiges bezeichnet, das hat Dubois-Reymond 
vor fünf Jahren in feiner Rectoratsrede vor der Univerfität 
Berlin in der Einfachheit und Klarheit gefagt, die feinen Namen 
zu einem erften Range in der wiffenfchaftlichen Welt Europa’s 
erhoben haben. Er fagt in diefer Rede (1869):

„Zwifchen den Einrichtungen der franzöfifchen und 
denen der deutschen Univerfität befteht kaum ein wichtigerer 
Unterfchied, als dafs der franzöfifche Univerfitäts-Lehrer vom 
Staate befoldet wird, und von feinen Zuhörern, wenigftens 
unmittelbar, kein Honorar erhält, während der deutfehe 
neben dem Gehalte, welches er als ordentlicher oder 
aufserordentlicher Profeffor bezieht, noch auf Honorar von 
den Studirenden angewiefen ift. Man hört dies bei uns, 

„ namentlich unter der Jugend, häufig für einen ungemeinen
Vorzug des franzöfifchen Unterrichtswefcns ausgeben, für 
eine früher oder fpäter nothwendig auch von uns, bei Ge
legenheit noch anderer Reformen, zu erfteigende höhere
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Stufe. Wenn ich nicht anftehe, diefe Anlicht als voll
kommen falfch zu bekämpfen, werden hoffentlich die Gegner 
hierin ebenfo wenig eine Oratio pro domo fehen, als ich 
ihrer Behauptung den Beweggrund niederer Mifsgunft unter
lege. Sie werden es um fo weniger, als es für den Unt- 
verfitäts-Lehrcr in Amt und Brod ja viel bequemer wäre, 
wenn feine Einnahme nicht von dem im Alter ihm viel
leicht entgehenden oder ftreitig gemachten Beifall der Zu
hörer abhinge.“

„Die Entftehung jener, meiner Meinung nach falfchen An- 
ficht führe ich vielmehr auf den in der Politik Radicalismes 
genannten Denkfehler zurück, welcher häufig der edelften 
Gefinnung entfpringt und daher bei der Jugend befonders 
verbreitet ift. Er bcftcht darin, bei dem Urtheil über ver
wickelte menfchliche Verhältniffe ideale Vorausfetzungen 
zu machen und abftracte Schemata anzuwenden, anftatt 
die wirklichen, théils natürlichen, thcils gcfchichtlichcn Be
dingungen, die menfchliche Natur mit ihren Lcidcnfchaften, 
Eigenheiten, Gewohnheiten und Schwächen in Rechnung zu 
ziehen, und den verflechten pfychologifchen Triebfedern 
der menfchlichen Handlungen nachzugehen. Dafs der Staat 
den Lehrer bcfolde, und dafür der Born der Wiffenfchaft 
jedem Dürftigen unentgeltlich quelle, erfcheint beim erften 
Blick grofsgcdacht und liberal ; illiberal dagegen und klein
lich das deutfehe Verfahren den Lehrer darauf anzuweifen, 
dafs er die Wiffenfchaft gleichfam verkaufe, um nicht das 
stärkere, oft dafür gebrauchte Wort auszufprechen. Und 
doch läfst lieh gerade umgekehrt zeigen, dafs auf diefem 
Verfahren der liberale und grofse Sinn der deutfehen Uni- 
verfität wefcntlich beruht, und dafs das Syftem der unent
geltlichen Vorlcfungcn die Unabhängigkeit der Lehrer und 
die Freiheit der Lehre gefährdet.“

„Erfahrungsmäfsig wollen, wie man zu fagen pflegt, die 
Menfchen etwas für ihr Geld haben, und fo ift den Stu- 
direnden das gezahlte Honorar ein Sporn zur möglichft 
guten Ausnutzung der belegten Vorlefungen. In den felten- 
ften Fällen wird es fodann den Lehrern gleichgültig fein, 
ob fie durch ihre Vorträce nur Nutzen lliften und Ruhm
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ernten, oder zugleich ihre äufsere Lage beifern. In dem 
empfangenen Honorar, gegenüber den leibhaftigen Zuhörern, 
die es zahlten, liegt für den Lehrer eine stärkere Auffor
derung , ftets nach Kräften feine Pflicht zu thun, als dem 
abftracten Staate gegenüber in einem Gehalte, das fleh 
auch als eine Durchfchnittszahlung auffaffen läfst. Das 
Honorar gibt dem Studirenden billigerweife ein Anrecht 
auf den Rath und die Hülfe des Lehrers. Es ftellt zwifchen 
Lehrer und Zuhörer eine erfte perfönliche Beziehung her, 
die fleh oft höchft fegensreich gestaltet und zu der beim 
unentgeltlichen Unterricht die Gelegenheit fehlt. Gewjfs ift 
dies eine der Urfachen, aus denen fleh das von Ausländern 
ftets fo angeftaunte nahe Verhältnifs zwifchen den deutschen 
Profefforen und Studirenden entwickelt, wozu freilich auch 
der Bildungsgrad und die GeSinnung gehören, die man bei 
jedem deutschen Studenten vorausfetzen darf.“

„Das Honorar ift es, welches das uns vom Auslande be
neidete Inftitut der Privatiloccntcn ermöglicht, indem es 
nicht blos materiell dem jungen Docenten über die fchwieri- 
gen Anfänge der akademischen Laufbahn forthilft, fonderli als 
unzweideutiger Beweis des Werthes feiner Leistungen auch 
moralifch ermuthigend auf ihn wirkt, und ihm nicht feiten 
eine Stütze gegenüber bcfchränkten Angehörigen verleiht, 
denen feine Hoffnungen, feine Pläne eitle Phantafterei 
dünken. Das Honorar ift es, welches fo dem Lehrkörper 
<ler deutfehen Univerfitäten den nie flockenden Nachwuchs 
junger Kräfte zuführt, von denen der kühne, raftlos fort
fehreitende Geift der deutfehen Lehre ausgeht ; durch welche 
überdies, in der früher erwähnten Art, der Lehrplan er
gänzt und erweitert wird. Indem der vom Staate beftallte 
Lehrer der freien Mitbewerbung jüngerer Talente, oft 
feiner eigenen Schüler, preisgegeben ift, wird er zu ftets 
erneuten Anftrengungen geftachelt, in einem Alter vielleicht, 
wo fonft fein Eifer Schon nachliefse, und wo nicht feiten 
der franzöfifche Profeffor feine Arbeit einem Sogenannten 
Suppléant überträgt. Das von radicaler Seite verurthcilte 
Honorar endlich ift es, welches den deutfehen Univerfitäts- 
Lehrer in Stand fetzt, auf fein Können und Wiffen und auf 
den Beifall der ftudirenden Jugend geftützt, in politischen 



und religiöfen Dingen einem von oben her geübten Drucke 
zu widerftehen, und vom Katheder herab unliebfame Lehren 
mit Freimuth vorzutragen. Ohne dafs ein folcher Conflict 
wirklich ausbrach, hat das geheime Bewufstfein diefes Ver- 
hältniffes gewifs manches Reprefflons-Gelüft im Keim erftickt, 
wie umgekehrt das Gefühl eines folchen Rückhaltes dazu 
beiträgt, dem deutschen Univerfltäts-Lehrer das köftlichfte 
geiftige Gut des Mannes, unabhängige Gefinnung zu be
wahren.“

Und nun möge es mir verftattet fein mit den Worten 
eines Mannes zu fchliefsen, bei dem nur das Eine nie entfchieden 
ward, ob der Ruhm feines Namens, fein Verftändnifs des Wefens 
unferer Univerfitäten oder die Verehrung feiner Schüler das Gröfsere 
gewefen. Es ift Savigny von dem wir reden.

Savigny fagt über die Univerfitäten Deutfchlands:

,,Was zur geiftigen Entwicklung des Menfchen gehört, 
kann nur in voller Freiheit gedeihen, und was diefer Frei
heit entgegenwirkt, ift despotifch und ungerecht ; es kann 
augenblicklich einer Regierung durch die erhöhte Willkür 
der Gewalt fchmeicheln, aber es rächt fleh fchwer durch 
Ertödtung der geiftigen Kraft des Volkes, auf welcher 
zuletzt doch auch die Stärke der Regierung beruht.

So find in Deutfchland durch inneres Bedürfnifs die 
Univerfitäten ein Gemeingut der Nation geworden, und die 
freie Concurrenz derfelben hat in Lehre und Literatur 
aufs Wohlthätigfte gewirkt; diefe Anftalten, die wahres 
Leben haben, weil fle durch inneres Bedürfnifs entftanden 
find, kann eine Regierung leicht zerftören, aber dem was 
fle an die Stelle fetzt, Leben zu verleihen, fteht nicht eben 
fo in ihrer Macht.“

C. v. Savigny, Zeitfehrift für gefchichtliche Reehtswiffenfchaft I. 
Num. XVII. 1815.

Was bleibt uns neben folchen Männern und folchen Er
klärungen noch übrig, als auch unfere Stimme dem was jene 
vertraten , einfach hinzuzufügen ?



Höchitens Eines. Es gibt Dinge, in denen ein gewiffer Muth 
dazu gehört, einer Strömung der Öffentlichen Meinung klar und frei 
die eigene individuelle Meinung, die eigene innige Ueberzeugung 
entgegenzufetzen. Für die beiten Männer Ihrer Univerfitäten, 
für die ausgezeichnetften Mitglieder Ihrer Regierung, für den 
grofsen Gang der Gefchichte unferes gefammten Bildungswefens 
war die Antwort auf jene Frage niemals zweifelhaft; es iit 
nicht möglich, dafs Sie in diefem Augenblicke, wo wir einer 
fo emiten Zukunft entgegenfehen, eine von den Inftitutionen 
angreifen werden, welche durch Erfahrung und Wiffenfchaft der 
eriten Namen als eine Bafis Ihrer Univerfitätsfreiheit erkannt 
worden find.

Wien, Mitte November 1875.

Dr. Lorenz v. Stein.



——

I.

Die Lehrfreiheit.

Es war im Jahre 1848. Was fieli langfam aber unwider- 
ftehlich vorbereitet hatte, brach fieli gewaltfam Bahn. Auf 
allen Punkten begann die neue Zeit. Noch unfertig, zum Theil 
im jugendlichen Unfinn der Freiheit, zum Theil in ungefchlachter 
Form, aber in fieli ihrer grofsen hiftorifchen Berechtigung 
bewufst, muthig und opferfreudig bewegten fieli die höchften 
geiftigen Kräfte ganz Oefterreichs einem Ziele entgegen, das 
die einen mit dem Ungeftüm der Begeiferung für unmittel
bar erreichbar, die anderen befonnenen für die Grundlage der 
Wiedergeburt Oefterreichs erkannten. Viel ward gefehlt, viel 
ward gefraft, aber viel ward auch gethan. Und das Dauernde 
war hier wie immer das, was nicht fofort fertig war, fondern 
was die fchwerfe aller Aufgaben in folcher Zeit lüfte: nicht 
den fertigen, abgemachten Fortfehritt felbft, fondern die grofsen 
fundamentalen, aber dafür auch dauernden В e d і n g u n g e n 
desfelben in unferem politifchen, gefellfchaftlichen und wirth- 
fchaftlichen und geiftigen Leben herzufeilen. Und fo viel auch 
links und rechts der dürren oder inhaltslosen Blätter in den 
Staub der Gefchichte fallen mochten, auf die fern Wege reichte 
der kaiferliche Jüngling der jungen Zeit feine mächtige Hand, 
und was wir gegenwärtig find und befitzen, diefer Zeit ver
danken wir es und werden wir es danken ! Da fiel die Grund
herrlichkeit und an ihrer Stelle erwuchs die Gemeindeordnung; 
da fielen die frengen Vorrechte der Zünfte und Innungen, und 
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Oederreich ward berufen die er ite freifinnige Gewerbeordnung 
in Mitteleuropa zu geben ; da ward die Prcffe möglich ; da lode 
fich die grofse Frage der Volksbildung als eine der machtigden 
Aufgaben von dem dunklen Hintergründe der bisherigen Zu- 
dände los, und begann den Weg, den wir noch heute mit 
unferem ganzen Herzen begrüfsen ; da hörte man zuerd das 
freie Wort, und der Glaube an die grofse Zukunft Oederreichs 
klang durch alle Reden und Arbeiten, durch alle Mifsverdänd- 
niffe und Fehler hindurch, die man immer da am leichteden 
verzeiht, wo fich das noch geringe Mafs der gegenwärtigen 
Kraft über die gewaltige Aufgabe feiner Zukunft täufcht. 
Und immer und immer wieder kommen wir auf diefe Zeit 
zurück, und immer wieder werden wir glauben, dafs bei allen 
grofsen und zum Thcil fchwergebüfsten Irrthümern die fie 
beging, das Wiedereinfuhren von Zudänden und Grundiatzen 
aus derZeit vor 1848 nicht blos ein Widerfpruch zwifchen uns 
und unferer Gefchichtc, nicht blos ein Rückfehritt auf einer 
Bahn, die doch wahrlich nicht immer eine dornenlofe war, fein 
würde, fondern dafs wir durch Wicderherdellung der Principien 
und Ordnungen aus dem Anfänge diefes Jahrhunderts fogar 
die Stellung unter den Grofsmächten des politifchen und geidigen 
Lebens Europa zu vernichten begännen, die uns nicht blos 
darum fo theuer id, weil fie uns fo unendlich viel gekodet hat !

Zu den wichtigden Dingen aber, die damals gewonnen 
wurden, wufstc jeder Verdändige die Befreiung der Univer
fitäten von ihren veralteten Zudänden zu zählen. Gibt es 
noch Jemanden, der nicht weifs, was eine öderreichifche 
Univerfität vor zwei Menfchenaltern gewefen? Soll ich es hier 
wiederholen, wie fie zu einem Abrichtungsinditute geworden 
und wie fie in ihrer Ohnmacht dalag, unfähig dem höheren 
geidigen Drange des Volkes, unfähig fich felber zu genügen? 
Oder gibt es Jemand, der die ungeheuere Bedeutung der deutfehen 
Univerfitäten für die ganze Kraft, die ganze Entwicklung 
Deutfchlands auch jetzt noch weniger fühlte als die Männer 
jener Zeit, in der fich zum erden Male feit hundert Jahren 
wieder Oederreich und Deutfchland die Hände reichten? Und 
da gefchah das zwifchen Oederreich und Deutfchland, was jetzt 
zwifchen dem übrigen Europa, ja Nordamerika und Indien mit den 
Univerfitäten Oederreichs und Deutfchlands gefchieht. Oederreich * 
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verftand es zu begreifen, dais feine Ebenbürtigkeit mit Deutfch- 
land nicht blos auf feiner Induftrie, auf feinen Schulen, auf 
feiner Preffe, auf feiner Armee, auf feiner grofsen Gefchichte, fon
dem auch auf der Ebenbürtigkeit fe і n e r U n i v c r fi t ä t e n 
mit den deutfehen beruhe, und dafs ein Zurückbleiben 
auf diefem Punkte ein Zurückbleiben auf allen bedinge. Da war 
cs, wo Oefterreich mit feiner ganzen vollen Kraft das deutfehe 
Univerfitätswefen bei fieli aufnahm; und diefe deutfehe Ordnung 
unferer Univerfitäten ift wahrlich nicht das letzte Blatt in dem 
grofsen Buche voll Achtung und Furcht, voll Neid und Liebe 
gewefen, das von der Gefchichte Oefterreichs und Deutfchlands 
redet ! Denn fo grofs war die Kraft diefer Errungenfchaft, dafs 
nicht ein Jahrzehend vorüberging, und die Univerfitäten Oefter
reichs ftanden mit ihrem vollen Kraftbewufstfein neben jenen 
deutfehen, auf die das deutfehe Volk fo ftolz war, als eine 
glänzendfte Zierde feiner Geltung in Europa. Und fo tief und fo 
richtig war das Verftändnifs jener Männer, denen das Ver
trauen ihres Kaifers auch das Univerfitätswefen in die Hände 
gelegt, dafs fic mitten unter dem tiefften Wechfel aller Principien 
und Zuftände, mitten in den gewaltigften Erfchüttcrungen von 
aussen, mitten in dem Kampfe einer Parteienbildung die fchliefs- 
1 ich viel ernfter als jede gegenwärtige jedem rechts und links 
ihr Hie Welf! Hie Waiblingen ! zurief, an Allem rütteln liefsen, 
nur nicht an diefen Univerfitäten, auf die fie noch jetzt mit 
Stolz als auf ihre fchönfte Hinterlaffenfchaft zurückblicken 
dürfen !

Wenn nun eine folcile Zeit mit folchen Ergebniffen auftritt, 
— Ergebniffen, die nicht auf Zufall und Glück, auf die Ereigniffe 
eines Tages oder auf die Kraft eines einzelnen Menfchen geftellt 
find, fonderli auf ernfter inniger Ueberzeugung, auf jahrelanger 
Arbeit und ftarkem Fefthalten an dem einmal Gewonnenen 
beruhen, — fo findet diefelbe auch bald das Wort mit dem fie 
das Gewonnene bezeichnet, und das eben darum fo weit tönt 
und fo allgemein verftanden wird, weil es Vieles und Grofses 
der Vergangenheit und Zukunft, Principien und Kämpfe, Wagnisse 
und Hoffnungen wie in Einem Griffe zufammenfafst. Ein folches 
Wort entftand auch damals, als die freie geiftige Bewegung 
um ihre Anerkennung und Geltung rang; es war die Lern- 
und Lehrfreiheit, die Oefterreich feit jener denkwürdigen 



Zeit auf das Banner feiner geiftigen Arbeit gefchricben und 
als ein unantaftbares Palladium lieh bewahrt hat, fo dafs es 
felbft zwanzig Jahre fpäter fich feine eigene neue Verfaffung 
nicht zu denken und zu formuliren vermochte, ohne diefe Lern- 
und Lehrfreiheit unter den Schutz feiner fundamentalen Grund
rechte zu ftellen. Und noch jetzt — wer wird es wagen, an 
diefer erften Bedingung für die Erhaltung alles Gewonnenen, 
für den Fortfehritt zu allem Befferei! zu rütteln?

Ift dem aber fo, fo ift es wohl eine fehr ernfte Sache, in 
dies Gebiet des Lebens und der Arbeit von aufsen her hineinzu
greifen , das fich unter dem Schutze diefes grofsen Princips 
lebendig und kräftig entwickelt hat ; denn gerade hier exiftirt 
ein Zufammenhang der inneren und der äufseren Momente, den 
man fehr genau kennen mufs, wenn man nicht durch äufser- 
lich ganz unfeheinbare Dinge den Rifs in das Gebäude 
hineintragen will, an dem es dann kranken und langfam aber 
unvermeidlich zu Grunde gehen wird. Und das wufsten jene 
Männer wohl, die mitten in einer Zeit wirkten, welche von den ab- 
ftracten Grundfätzen einer freien Verfaffung zu den concreten 
Forderungen einer ftrengen Verwaltung überging, und die 
fo Manche, Verfchiedenes verwechfelnd weil es gleichzeitig 
gefchah, wohl die revolutionäre Epoche nennen. Ja, fie war 
hart und fcharf, diefe Zeit, ftreng in Allem, rückfichtslos in 
Vielem, und nur zu oft das Beffere dem Guten opfernd, fo 
dafs Oefterreich fich von einer ihm fremdartigen Macht befreit 
glaubte, als jene Epoche vorüber war. Aber an Einem hielt 
jene Zeit feft — das war die Ueberzeugung, dafs die höhere 
geiftige Entwicklung Oefterreichs die Selbftändigkeit 
feines Univerfitätslebens auf Grundlage feiner Lern- 
und Lehrfreiheit fordern und fefthalten müffe, und dafs jene 
höchfte Bildung, wie fie denn doch fchliefslich nur die Univerfität 
gibt, frei uncí mit Ehren den engeren in ihr lebenden Kräften über
laden werden könne und folle І Bei Allem, was man fonft fagen 
mag über die Männer und die Mafsregeln jener Zeit, auf 
diefem Gebiete haben fie den freieften Lebensbedingungen 
ihres grofsen Vaterlandes ein Verftändnifs entgegengebracht, 
für das wir ihnen noch heute dankbar find. Denn gerade weil 
fie dasjenige fich felbft überliefsen, was nun einmal entweder 
gar nicht oder nur durch fich felbft zur rechten Blüthe und



Frucht gedeihen kann, entfaltete fieli ein Univerfitätsleben und 
ein Bildungswefen, wie fio nur denen vorgefchwebt, die für die 
hochfte Entwicklung auch der geiftigen Welt fo tapfer einge- 
ilanden. Vor Allem trat Wien mit feiner Univerfität an die 
Spitze der neuen Zeit. Der Lern- und Lehrfreiheit folgte die 
Berufung ausgezeichneter Fachmänner auf allen Gebieten ; die 
Horfäle füllten fich ; die Zahl der Studirenden wuchs. Vor uns 
liegt der erile periodifche „Ver w al tungs- und Zuftands- 
bericht der kaiferl. Univerfität Wien von 1875“ mit 
feinem nicht hoch genug zu fchätzenden Material für eine ver
gleichende Univerfitätsflatiilik, deffen Ziffern zugleich Gefchichte 
und Beweife find. Wien zählte

im Jahre 1851 — 52 = 2142 Zuhörer,
„ „ 1854—55 = 2619
„ „ 1860—61 = 2532
„ „ 1864—65 = 2600 „
„ ,, 1867-68 = 3468 „
„ „ 1873—74 = 3816
„ „ 1874—75 = 3854 „

Das Anfehen der grofsen öilerreichifchen Hochfchulen 
flieg; woran vor 1848 kein Menfch je gedacht, ward jetzt eine 
fail gewöhnliche Erfcheinung; Profefforen wurden nach Deutfchland 
berufen, die grofse Wechselwirkung der geiiligen Kräfte trat auf 
allen Punkten ein, und unter dem frifchen Streben das die Lern- 
und Lehrfreiheit des Jahres 1848 gebracht, ward die Univerfität 
der Kaiferfladt zu einer der erflen, ja vielleicht zur erilcn Univer
fität Europa s, deren Lehrer jetzt, foweit fie nicht dahinge- 
fchieden lind, die höchilen Stellen des Staates oder die erflen 
Lehrftühle Deutschlands zieren, und ihren Mitgenoffen das Ver- 
mächtnifs hinterlaffen haben zu wachen, dafs nicht das Princip 
unter deffen Aegide Oeflerreich feine Univerfitäten gegenüber 
den Todfeinden jeder freieren Bildung erobert, von unberufenen 
Händen erfchüttert werde.

Ift dem nun fo, fo wird man wohl geliehen, dafs es eine 
fehr ernfte Sache ift, gerade auf diefem Gebiete einen Grund- 
fatz herzuftellen, der die Univerfitäten auf die Ord
nung und Rechtsverhältniffe der Epoche vor 1848 
zurückführt. Es ifl der Mühe werth, hier mit vollem Ernlle 
gewiffen Vorurtheilen entgegenzutreten, die fich über augen-

Stein, Lehrfreiheit, Wiflenfchaft u. Collegiengeld. О



18

blicklichc Unbequemlichkeiten gewiiïer Dinge nicht erheben 
können, und dicfe Univerfität und ihre Bails gegen ihre Feinde 
und wenn es fein mufs auch gegen ihre Freunde zu fchützen. 
Es ift wahr, der Anlafs fcheint klein, und kurz das Gefetz, 
das uns jene Zuftände aus dem Anfänge diefes Jahrhunderts 
wieder geben will ; aber wer nur im Geringften Wefen und 
Gefchichte der Univerfitäten überhaupt kennt, der wird uns zu- 
geftehen, dafs, wenn ein folches Gefetz angenommen würde, 
die Ebenbürtigkeit unterer Univerfitäten mit den deutfchen, die 
wahre Bafis unterer Lern- und Lehrfreiheit, die Zukunft unterer 
höchften geiftigen Bildung tödtlich getroffen würde.

Bleibt aber das auch dann wahr, wenn wir aus diefen 
allgemeinen Anfchauungen in das Einzelne, in das praktifchc 
Leben und feine Verhältniffe übergehen? Es ift leicht, eine 
allgemeine Wahrheit auszufprechen ; was fie werth ift, wird aber 
erft klar, wenn man fie im Lichte der Alltäglichkeit, im Lichte 
der gewöhnlichen Dinge und Intereffen betrachtet. Denn fchliefs 
lieh ift eben das alltägliche Licht doch das Sonnenlicht, und 
der liebe Gott hat es nun einmal fo eingerichtet, dafs wir ge
rade bei diefem alltäglichen Sonnenlichte der trivialen, praktifchen 
Erwägungen fehen lernen. So foil es denn auch in unferer 
Frage fein. Ift es wahr und ift es praktifch richtig, dafs 
die Aufhebung des Collegiengeldes unfere Lern- und Lehrfreiheit, 
die Zukunft unferer höchften Bildungsanftalten gefährdet und 
uns in einen Zuftand zurückwirft, in dem wir Gedanken und 
Bücher wieder einmal von aufsen importirend, unfere eigenfte 
Selbftändigkeit für ein — und noch dazu auch ziffermäfsig nur 
fcheinbares — Linfengericht der Befreiung vom Collegiengeldc 
verkaufen? —



и.

Gehalt und Collegiengeld.

In der That, die Frage nach dem Zusammenhänge des 
Collegiengeldes und der Lern- und Lehrfreiheit ift eine von 
denen, bei welchen der gefunde, einfache Menfchenverftand an 
der Hand der vielhundertjährigen Erfahrung auf deutfchen Univer- 
fitäten in feine Rechte tritt. Und die Sache hat fchliefslich ihr hohes 
Intereffe nicht blos für unfer höchftes Bildungswefen. Es ift ja 
nicht das erfte Mal und wird kaum das letzte Mal fein, dafs jene 
Frage uns entgegentritt. So darf ich fchon um der Sache felbft 
willen Ihre Aufmerksamkeit in Anfpruch nehmen.

Es ift kein Zweifel, dafs allerdings das Collegiengeld fchon 
auf den erften Blick mit der Lehrfreiheit eng zufammenhängt, 
wie dies auch die öfterr. Minifterialerläffe über das Collegien
geld ausdrücklich betont haben. Aber was ift denn diefe Lehr
freiheit, was ift ihre Aufgabe und Wefen, dafs fie auch auf 
diefem Gebiete ihren fo mächtigen Einflufs ausübt?

Das ift klar, Lehrfreiheit heifst nicht, dafs ein Jeder an 
jedem Ort lehren könne, was er gerade will und wie er gerade 
will. Im Gegentheil, fo frei „die Wiffenfchaft und ihre Lehre“ 
immer fein mögen, zwei fehr grofse und weittragende For
derungen flehen ihr zur Seite, und begründen und begleiten fie 
auf jedem Schritte. Sie kennen fie alle. Die eine diefer For
derungen iti, dafs der Lehrer eine grofse, ernfte Vorbereitung 
gewinnen mufs, um überhaupt lehren zu dürfen ; die zweite ift, 

2* 
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dafs er fich mit feiner Lehrthatigkeit innerhalb eines beftimmten 
Gebietes zu bewegen, ein beflimmtes Fach zu beflimmter Zeit 
vorzutragen hat. Die Lehre iit durch die Freiheit keine Willkür, 
fie ifl ein nach feiler Ordnung und innerhalb derfelben ein 
flreng geregelter, unter der oberilen Aufficht der Regierung 
flehender, für die gefammte Bildung nach beftimmten Gefetzen 
functionirender Organismus. Der Profeffor übernimmt fein 
Fach und nur diefes; dies Fach zu lefen ifl er verpflichtet; 
er ifl nicht frei in der Wahl deffen, worüber er vortragen will ; 
es kann nicht Jeder beliebig Profeffor fein; er wird nicht 
beliebig feine Zeit, nicht einmal immer feine Stundenzahl wählen 
können. Sein Lehrfach ifl ein Amt, und weil es ein Amt ifl, 
foil es einen Gehalt haben und hat es. Jahr aus Jahr ein be
wegt fich diefer Organismus in feiler Form ; jeder, auch der 
bedeutendfle Lehrer, mufs wollend oder nicht, fich dcmfelben 
unterordnen und thut es, und es ifl geradezu unthunlich, in der 
Freiheit der Wiffenfchaft die P'reiheit von diefer Ordnung fuchen 
zu wollen.

Ift dem aber fo, was ift dann jene Lehrfreiheit?
Gewifs — in jeder Lehre lebt noch etwas Anderes als der 

Stoff, um den es fich handelt. Es ift die höhere Natur alles 
Geifligen, dafs es vermag, das Innerfle in uns lebendig zu 
machen und jene Spannkraft, jene Bewegung zu erwirken, 
welche wie das Licht nicht durch eine Subflanz die es mittheilt, 
fondern eben durch die lebendige Bewegung das Sein der Dinge 
und damit den Weg erleuchtet, auf dem wir nach feinem 
Verfländnifs flreben. In diefer Arbeit gibt fich das Höchfle in 
uns dem Gegenflande hin, den wir lehren; er erfafst unfere 
tiefile Kraft, er belebt das Wort, er trägt es über die enge 
Grenze, die wir ihm gefleckt, und verleiht fich felber in uns 
gleichfam ein zweites Leben, jene merkwürdige Geilaltung, die 
wir die Individualität des an fich und allgemein Wahren, jene 
lebendige Kraft nennen, welche die Gewalt hat, die Perfönlichkeit 
zum Zeugen der Wahrheit, zum Keime des Gedankens des an
dern, zum Träger nicht blos der eigenen, fondern auch der 
Arbeit des Hörers zu machen. Hier ifl es, wo der Geifl dem 
Geifle begegnet ; hier wird der Stoff zur Stufe für die Entwick
lung des Geifies, und ob jener Stoff Natur oder Kraft, Sprache 
oder Glauben, Wirthfchaft oder Staat heifse, immer hebt er 
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uns an der Hand der wahren Lehre über das Gewöhnliche fo 
hoch, dais wir von der Spitze des Gewonnenen einen Blick in 
das Gesammtleben der Dinge, in die Arbeit und Zukunft unieres 
eigenen Lebens, unierer eigenen Aufgabe zu werfen lernen.

Damit das aber fein könne, darf ich den Lehrer zwar 
in Object und Grenze, aber nicht in der tiefem, zuletzt jene 
beiden beherrfchenden Aufiaffung feiner Lehre befchränken. Ich 
darf ihn fragen, ob er das Fach lehren will, aber ich darf 
*hn nicht fragen, ob er mit mir oder mit der Tradition des 
Faches übereinftimmt. Ich mufs ihn unbehindert von allen 
Einflüffen, die von aufsen oder oben kommen mögen, fich frei 
feine eigene geiftige Welt aufbauen und den jugendlichen 
Geift frei in diefelbe einführen laffen, denn in dem Augen
blicke wo ich diefen fchöpfcrifchcn Genius des Forfchens nach 
Wahrheit breche, oder ihn von Factoren abhängig mache, die 
nicht ihm fondern andern Gewalten und Intereffen angehören, 
verliert er feine Kraft ; Licht und Wärme verfchwinden, und der 
Stoff, an fich lebendig und belebend für die geiftige Welt der 
Jugend und voll von Keimen der edelften Entwicklung, wo 
immer ich ihn packe, liegt erftarrt in meinen Händen ; der Weg 
vom Gedanken zum Gefühle, vom Geilte zum Herzen ift ver
loren, der kalte befchränkte Mechanismus, die todte Maffe der 
Kenntniffe tritt an die Stelle der geiftigen That, und das eigene 
Leben, das nichts mehr zu erzeugen und nichts zu begeiftern 
vermag, findet Ende und Grenze an dem unlebendigen Stoffe 
der es beherrfcht. Darum ift der wahre Kern aller Lehre eben 
diefes Durchbrechen der tiefften perfönlichen Anfchauung in der 
Behandlung des fonft dürren Stoffes, und der wahre Werth des* 
felben bleibt ewig die Erzeugung nicht der Kenntniffe — die mag 
der junge Mann auch zu Haufe fammeln — fondern des eigenen 
lebendigen Mitarbeitens für die geiftige Welt, die Kraft die 
Dinge durch fich felbft zu geftalten, und in dem freien Wiffen 
fich felbft frei zu fühlen. Und diefc Freiheit in Gedanken und 
Lehre, diefe Pflicht des Lehrftuhles, das Innerfte zugleich in 
dem äufsern Stoff zu geben, diefe Heiligkeit der Individualität 
in der Wiffenfchaft, diefe Verantwortlichkeit dafür, dafs Keiner 
von dannen gehe ohne einen Blick und einen Grufs von diefer 
hochften fchöpferifchcn Welt der Wiffenfchaft für fein ganzes 
Leben gefunden zu haben, das ift die Lehrfreiheit.
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Und jetzt tritt zu derselben ein zweites Princip, nicht 
minder ernft wie jenes.

Es iit ein abfolutes Gefetz für alles Lebendige, das 
geiftige wie das materielle, ob Sie es nun Gewerbe, Induftrie, 
Kunft, Wiffenfchaft oder wie immer heifsen, dafs nichts beftehen 
kann, wenn es nicht fähig ift feine eigenen materiellen 
Bedingungen zu ergänzen. Auf unferem Sterne gibt es 
nun einmal kein rein geiftiges Leben; auf jedem Punkte des- 
felben liegt die Hand der phyfifchen Schwere, die uns unerbitt
lich nöthigt uns nach dem materiellen Erfolge umzufehen, damit 
wir die wagende Arbeit für dasfelbc einfetzen. Wird Jemand es 
unternehmen das zu bezweifeln? Wird nicht Jeder, fei er wer 
er wolle, immer mit feinen Füfsen den mütterlichen Boden der 
w і r t h fc h aft 1 і c h e n Elemente wieder fuchen, nicht blos weil 
er fich desfelben freut, fondern weil es eine göttliche Ordnung 
ift, dafs er nicht anders könne? Und würd Jemand wagen zu be
haupten , dafs irgend eine Anftrengung auf die Dauer, oder 
gar als Lebensaufgabe irgend eines Menfchen auch nur denk
bar ift, die wenn fie ihrerfeits Werth für Andere erzeugt, dafür 
keinen ihr entfprechenden Werth wieder empfängt? Wahrlich, 
der wäre w ohl kaum feiner eignen Meinung der dergleichen fagte. 
Oder wird ein Verftändiger, der nicht im Namen von gewiffen 
Intereffen, fondern im Namen der ehrlichen Wahrheit fpricht, 
es auch nur einen Augenblick bezweifeln, dafs ich jede Arbeit 
und jede That in dem Augenblicke zum Tode treffe, wo ich 
ihr die entfprechenden wirthfchaftlichen Bedingungen oder Er
folge entziehe? Und ift Jemand fo thöricht zu glauben, dafs 
dies abfolute Gefetz des rnenfchlichen Lebens etwa dadurch 
anders wird, dafs ich mit einem politifchen Gefetze es umzu- 
ftofsen trachte?

Ich glaube nicht. Und jetzt geftatten Sie mir die nahe
liegende Schlufsfolgerung zu ziehen. Wenn die objective Pflicht 
des Lehrers ihn nöthigt, im Sinne der Ordnung feinem Lehr
saal ein äufserlich beflimmtes Gebiet der Wiffenfchaft zu liefern 
und ein äufserlich bestimmtes Mafs von objectiven Kenntniffen 
mitzutheilen , fo werden auf d і e fe m Gebiete alle Profefforen 
gleiche Aufgabe und damit gleiche Rechte und Ansprüche haben ; 
fie müffen vor allem, felbft mit Verläugnung ihrer Individualität, 
dem Hörer die wefentliche Subflanz deffen bieten, was der Staat 
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als Minimum der Fachbildung von dem letzteren fordert: hier 
find fie alle gleich, und hier haben fie daher innerhalb ihres äufser- 
lich ihnen vorgefchriebenen Amtes auch den gleichen A n- 
fpruch an den Staat, der eine nach Stunden und Tagen be- 
meffene gleiche Anforderung an alle ftellt. Wenn aber inner
halb diefer amtlich vorgefchriebenen Grenze nun Auffaffung 
und individuelle Tüchtigkeit fich zu fcheiden beginnen, und der 
eine mit tiefiler innerfter Betheiligung fich felbft gibt, wo der 
andere bei dem vorgefchriebenen Stoffe flehen bleibt, wenn 
der eine zu dem Werthe diefes Stoffes nichts hinzuzufügen weifs, 
während der andere das geiftig Belebende in die filberne Schaale 
der materiellen Kenntnifs hineingiefst, wenn der eine aus feiner 
Vorlefung eine Amtsilunde und der andere einen hohen, nie 
ganz erfüllten, nie ganz erfchöpften fittlichen Beruf macht — 
wenn der eine mit feiner wiffenfchaftlichen Arbeit abfchliefst 
fo wie fie einmal fertig ift, dafs die Ufer feiner Bildung allmählig 
fich mit Schilf bedecken und dem ftagnirenden Waffer die 
lebende Frifche entfehwindet, die allein den Durilenden zu er- 
frifchen vermag, während der andere mit täglich neuer Arbeit 
täglich neue Quellen des Wiffens auffchliefst — ift es da im 
Namen aller vernünftigen Beurtheilung menfchlicher Dinge denk
bar und möglich, dafs die Ungleichen auch materiell gleich 
gefleht werden? Und wenn man fo thöricht oder fo — laffen 
Sie mich nur offendas ernfte Wort ausfprechen — so mifsgünftig 
ift, fich dennoch auf die Gleichheit des Gehaltes für beide zu be- 
fchränken.wird er fie dann noch beide feilhalten? Hl es auch nur einen 
Augenblick zweifelhaft, dafs der eine ihm bleiben, und der andere 
ihm gehen wird ? Ich kann ein Mal und ich kann zehn Mal das 
Beile, was ich habe, einem fchönen Zwecke ohne Erfatz opfern, 
aber es ift gänzlich unveritändig zu erwarten, dafs auch der 
edelfte Mann dies fein ganzes Leben hindurch thun könne — ja 
ich fage geradezu thun darf. Und wenn dem fo ift, wer foli 
ihm denn den nothwendigen Erfatz für diefe Leistungen geben? 
Wer anders, als der, der kommt um das zu geniefsen, was jener 
als die Frucht feines beften Lebens bietet? Und wer ift das? 
Das ift der Zuhörer, und das was er bietet, ift eben nichts 
anders als fein Honorar. Und darum mufs das Collegiengeld 
nicht blos überhaupt fein, nicht als eine Gebühr für die mecha- 
nifche Leistung des Unterrichtes, nicht jenes ,,Schulgeld", zu dem 
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das grobe Mifsverftändnifs gewifser Leute es fo gerne herabdrücken 
möchte, nicht eine Zahlung an die Staatscaffe, damit er feiner- 
feits die gleichen Gehaltsbeträge für ungleiche Leiftungen 
,,abführe“, — fondern dem Lehrer felber, dem von ihm felbft ge
wählten Profeffor foil er es zahlen, ein wahrlich fchwacher Erfatz für 
das, was er empfängt, wenn er mehr empfängt, als was er zu fordern 
formell berechtigt war. Und das ift das Collegiengeld, und weil 
es das ift, ift es und wird es ewig fein der unabweisbare Träger 
der Verwirklichung der Lehrfreiheit. Denn wie der wahre Mann 
der Wiffenfchaft die innere Erfüllung feines Berufes in feiner 
genügen Selbftändigkeit findet, fo foil er in der Einnahme 
die fie allein ihm zu bringen vermag, die Elemente feiner mate
riellen Unabhängigkeit fieli felbft verfchaffen. Wie—die Wahrheit, 
die ich vertrete, foil berechtigt fein die Welt zu erfüllen und 
ein Blatt am Baume des Lebens zu fein, und foil ge fet zl ich 
unfähig bleiben , mich wirthfchaftlich felbftändig gegenüber 
Dritten zu machen? Ich foli verpflichtet fein auf jedem Punkte 
mehr zu teilten als alle andern, und nicht berechtigt fein mehr 
zu fordern als die, die weniger teilten? lít ein Sinn darin, wenn 
ich fordere, dafs irgend ein Sterblicher fünfzig Jahre hindurch 
die begeifterte Hingabe feiner edelften Kraft leifteh foil und 
zugleich gefetzlich beftimme, dafs er nicht mehr davon hoffen 
darf, als Jeder, der feit geftern das Alltägliche leiftet? Nein — cs 
ift kein Zweifel — fo wie Sie Gehalt/und Collegiengeld, .die feit 
Jahrhunderten auf allen deutfehen Univerfitäten friedlich neben
einander geftanden, von irgend einem edleren Gefichtspunkte als 
dem des Gulden- und Thalerfufses zu betrachten willig oder fähig 
find, fo werden Sie erklären müffen, dafs der Gehalt der 
Erfatz für die amtliche, das Honorar der Erfatz 
für die ethifche Le і ft u ng des Profeffors ist, zu der ihn 
die Lehrkanzel beruft, und dafs es geradezu unverftändlich wird, 
wenn es nicht leider nur zu verftändlich wäre, dafs irgend 
Jemand in der Welt die ungleiche Leiftung mit dem gleichen 
Maafse des Gehaltes meffen, und doch noch erwarten wollte, 
dafs die höhere Anftrengung fieli auch da lebendig erhalten 
werde, wo ich fie für werthlos erkläre, indem ich ihr gefetzlich 
ihren Preis verweigre !

Darum nun ift es gewifs und wird ewig gewifs bleiben, 
dafs wir des Honorares neben dem Gehalt bedürfen, wie wir 
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den lebendigen Geift neben der nützlichen Form fordern ; 
darum ift es eine bekannte Thatfache — und wunderbar wie 
man die eigene Gefchichte hat überfehen können ! — dafs Univer- 
fitäten ohne Honorar machtlos für dies geiftige Leben find, und 
nothwendig und unabweisbar zu formalen Abrichtungsanftalten 
werden; darum ift es, dafs man mit Recht fagt, ohne das 
Honorar vcrfchwindc der Sporn für die wiffenfchaftliche An- 
ftrengung, die kräftige , fich nie genügende Bewegung der 
Wiffenfchaft auf den Univerfitäten, wenn fie, nichts als ihren 
( ìéhalt beziehend, nichts bietet als Amtsftellen ; darum ift nur 
durch die Aufhebung des Honorars möglich , dafs das Collegien- 
heft zu einer Jahre hindurch ewig gleichen Vorlefung herabfinkt, 
iii welcher der Hörer „Schreibend fchreibet im Schreiben ge- 
fchriebene Schriften der Schreiber“, die er dann, aller eigenen 
Mühe als des Auswendiglernens bar, „getroft nach Haufe trägt“ ; 
darum ift cs nur bei Aufhebung des Honorars möglich, dafs 
das geradezu für die eigentliche Vorlefung entwürdigende In- 
ftitut der „Supplenten“ eintrete — ift er doch nichts als der 
Vorlefer des Vorzulefenden, und „fupplirt“ die Stunde lang, 
weil fie ewig diefclbe, nie das Gefühl erweckt, dafs in ihr der 
ureigene Geift auch einmal feine Funken fchlagc ; darum fleht 
die grofsc, unbezweifelte Thatfache feft , dafs in allen Ländern, 
in denen es nur Gehalt und kein Honorar gibt, der ganze 
Schwerpunkt des geiftigen Strebens und Schaffens a u fs er
bai b der Univerfitäten fällt, und dafs der Student von 
dem, was die Geifter bewegt, erft auf der Strafse erfährt ; 
darum ift ein Profefforenftand mit blofsem Gehalt, und wäre 
der letztere noch fo grofs, nur das Schattenbild des wahren 
Profefforenthums ; darum find die bedeutendften Werke aufser- 
halb Deutfchlands faft nie von Profefforen gefchrieben, und 
daru m bleibt aufserhalb des I lonorar zahlenden Deutfchlands 
die grofse geiftige Bewegung gerade der Jugend fo fern, 
die darum wieder, dennoch der höchften Bethätigung ihrer 
jungen Kraft froh, jugendlichen Thorhciten oder unverdauten 
Phrafen fich hingibt. LTnd darum, weil erft hier mit der Hin
gabe des Beften in uns zugleich die materielle Bafis der 
w irthfchaftlichen Unabhängigkeit zur geiftigen Selbftändigkcit 
fich veredelt, müffen wir erklären, dafs die Lehrfreiheit 
ihrem wahren Sinne nach nur Phrafc und ver- 
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nic h tet wird, wenn man den Grundfatz durchführt, dafs für 
den Profeffor nur fein „fyftemifirter Gehalt“ und nichts Anderes 
auf feinem Lehrftuhle erreichbar ift !

Das ift unfere innigfte, unwandelbare Ueberzeugung. Und 
in (liefern Sinne galt es für einen unfehätzbaren P'ortfchritt, 
als feit 1850 mit der freien Profeftur auch das Collegienhonorar 
eingeführt ward. In die fern Sinne hat die Regierung der letzt
vergangenen Jahrzehnte alle Beftrcbungen kurzfichtiger Refor
matoren abgewiefen, die fo gerne entweder die freie Lehre 
felbft oder, wenn fie (liefe fieli erhalten wollten, doch den 
Preis derfelben befeitigt, und fehr natürlich gerne umfonft 
gehabt hätten, was fie doch fogar verfaffungsmäfsig als etwas 
Unfehätzbares anerkannten. Und in die fein Sinne halten wir 
feft, dafs mit der Aufhebung des freien Honorars an den Uni- 
verfitäten auch die freie Lehre ihr Ende finden, und die Kluft 
z w і f c h e n u n f e r e r В і 1 d u n g u n d der d e u t f c h e n wieder 
fo grofs werden wird, wie fie vor dreifsig Jahren 
geweien. Das begriff man damals, als Oefterreich feine geiftige 
Wiedergeburt feierte ; find wir jetzt fo weit gekommen, dafs 
wir mit unferer eigenen Gefchichte in Widerfpruch treten, und 
es fclber nicht wiflen?

Doch Sie haben Recht. Das find Principien. Betrachten 
wir die Sache denn doch auch einmal von der „praktifchen“ 
Seite.



III.

Erwägungen und Bedenken.

Wäre die Sache, um welche es fich hier handelt, nicht 
in ihren Confequenzen fo ernft, und wäre es nicht zu un
verzeihlich diefe letztere zu überfehen, fo würden wir es 
nicht der Mühe werth halten, nach der Hauptfache noch auf 
Nebenfachen einzugehen. Allein fo mag entfchuldigt werden, 
was gegenüber der Gefahr, die hier droht, fchliefslich als etwas 
ganz Natürliches erfcheincn wird.

Dies nun find die Erwägungen und Zweifel, die fich neben 
der allgemeinen Entwicklung der Elemente zur Geltung bringen. 
Sehen wir ihnen gerade in’s Auge. Die Sache felbft greift zu 
tief, um nicht einige Augenblicke daran zu wenden.

Man wird vielleicht alles Uebrige zugeben, aber Eines wird 
man zuerft dagegen fagen. Ift denn der Beamte im Grunde 
etwas Anderes als der Profeffor? Wird es Jemandem einfallen, 
ihm für feinen Beruf jene geiftige Arbeit, jene fpannkräftige 
Individualität feines Wirkens abzufprechen? Und wenn man fagt, 
dafs die materielle Vorausfetzung feiner hochften Anltrengung 
in einem Erfatze für den Werth der letzteren gegeben fein mufs, 
damit fie zur Erfcheinung gelange — wo hat er denn diefen 
Erfatz, diefes Analogon jenes Honorars für den Profeffor, er 
der nur feinen Gehalt bezieht, und oft welchen Gehalt? Und 
ift für den Beamteten ein folches Honorar nicht möglich und 
nicht nöthig, wie foil es das denn für den Profeffor fein?

Ift das richtig? Hat der Beamte wirklich nichts 
als den Gehalt, den er bezieht? Wenn er wirklich tüchtig ift, 
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wird ihm wirklich nichts geboten? — Sie wiffen es Alle — das 
wahre Honorar des Beamteten liegt in der sicheren Ausficht, in 
die höheren, ja in die höchften Stellen vor zu rücken. Die 
Stufenleiter, die vor ihm liegt, brauche ich Ihnen wahrlich nicht 
erft zu bcfchreiben; — aber werden Sie es daneben vergeßen, 
dafs unter allen Beamteten der Profeffor allein als f o 1 c h c r 
gar keine Ausficht hat, einen höheren Wirkungskreis zu 
bekommen ? Vergeßen Sie es, dafs der ordentliche Profeffor 
mit feiner ganzen Zukunft abgefchloffen hat? Nur 
er im Staate fleht vor einer Grenze, die er abfolut nicht über- 
fchreiten kann, fo lange er in feinem Berufe bleibt. Und dafs er 
in der Profeffur nicht einen Durchgangspunkt, fondern den Beruf 
feines ganzen Lebens fche, ift ja eine Bedingung feiner beften 
Leitungen. Und eben weil dem fo ift, mufs er fich durch fieli 
fei ber fchaffen, was dem Beamten der Staat gibt, den Lohn 
und Preis für feine Arbeit eines ganzen Lebens. Und wo foil er, der 
auf feiner Stelle Feftgebannte, diefe finden anders als darin, dafs er 
den Kreis feiner Zuhörer erweitert, und dafs mit der Zahl 
feiner Schüler das Honorar fteigt, . das ihm erfetzen mufs, was 
fonft für ihn unerreichbar ift? Ift es nicht ein „ganz vernünftiges“ 
Verhältnifs, dafs dem fo ift? Und wenn Sie ihm diefe Aus
ficht nehmen, glauben Sie wirklich, dafs es denkbar ifl, dafs 
er nicht entweder gegen die Wiffenfchaft, in der fein Fortfehritt 
für ihn und die Zukunft feiner Familie gefetzlich für werthlos 
erklärt wird, fclbft gleichgiltig werde, oder dafs er fich feine 
Kräfte anders verwerthe? Und ift das Eine wünfehenswerth, 
oder wird das Andere innerhalb feines richtigen Mafses bleiben, 
wenn der Profeffor von feiner Arbeit nichts mehr zu erwarten, 
oder von dem Erlahmen in derfelben nichts mehr zu fürchten 
hat? — In der That, das ift kein ernfter Punkt des Bedenkens 
gegen unfere Forderung, und wenn Sie mir von jenen gewiffen 
Quinquennal-Zulagen reden, fo wiffen Sie, dafs diefelben neben 
ihrer Unbeträchtlichkeit jedem zu Gute kommen, ob er 
etwas leiftet oder nicht. Das ift es nicht, was Sie ernfthaft ent- 
gegcnftellcn können.

Aber ein Anderes werden Sic fagen, Sie werden darauf 
hinweifen , dafs diefe Honorare eine grofse V c r f c h і e d e n h c і t 
in der Stellung der Profefforen erzeugen, während wir alle be
rechtigt find, gleiche Arbeit und gleiche Tiefe bei allen an
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zunehmen. Aus irgend einem Grunde hat der eine viel Zuhörer; 
der andere wenige. Beide haben dasfelbe ftudirt, beide lefen 
dasfelbe, beide find tüchtige Männer — darf der Staat ver
antworten , dafs der eine weniger bezieht als der andere ? Und 
foil einmal ein „mäfsiges Sch u 1 geld“ fein, ift es nicht gerecht, 
dafs jeder an der alma mater gleiches Recht auf dasfelbe 
habe ?

Wie eigentümlich es fielt doch zuweilen geftaltet, wenn 
„praktifche“ Leute Principien zur Geltung bringen wollen! Wie 
merkwürdig es fielt ausnimmt, wenn fie dann im Eifer für die 
,,Idee“ dem eigenen Leben den Rücken kehren, und über Andere 
reilend, fielt felber nicht mehr fehen !

Gibt es denn irgendwo in der Welt ein Verhältnifs, in 
welchem Sie felber nicht für d i e f e 1 b e Leiftung dem einen 
das Einfache, dem andern das Zehnfache zahlen, eben weil fie 
Ihnen felber zehnmal fo viel werth erfcheint? Würde es Ihnen 
nicht als ein Unding erfcheinen, wenn man z. B. forderte, dafs 
da alle Advocaten formell dasfelbe leiften, folien die Parteien 
das ,,Schulgeld“ in die Staatscaffe zahlen, und den Advocaten 
gleiches Honorar geben? Oder dem ausgezeichneten Arzt 
das gleiche neben dem gewöhnlichen ? Wie denn — jeden Tag 
gehen Sie in ein Theater, in ein Concert und finden es ganz 
in der Ordnung, dafs Sie höheren Eintritt für höhere Leiftung 
zahlen, und dafs die eine Sängerin das hundertfache der andern 
aus denfelben Händen empfängt, die fielt zur bejahenden 
Abftimmung erheben, wenn es heifst, dafs ein Profeffor nie
mals mehr als der andere haben darf, mag er noch fo 
Bedeutendes leiften? Und wenn Sie auf Grundlage eines fchwer 
erworbenen Capitals und langer Erfahrung zehn Procent ver
dienen, und ein junger Anfänger fich mit fünf begnügen mufs, 
bis er Ihnen gleichkommt, haben Sie jemals das ungerecht 
gefunden? Und wenn jetzt ein Profeffor auf Grundlage zwanzig
jähriger Arbeiten und Studien beffere Vorträge hält als ein 
anderer, der vor einem halben Jahre ernannt ift, und demge- 
mäfs als Lohn feiner zwanzigjährigen Arbeit mehr Honorar 
einnimmt als diefer — dem Manne wollen Sie mit einem Male 
dasfelbe Recht nehmen, das Sie für fich und Ihre Leiftung 
als etwas ganz natürliches und unantaftbares erklären? — Gehen 
Sie, meine Herren, das kann nicht die Meinung ernfthaft den-
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Warszawa. Br-Q-n- ,, ,
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Wender Männer fein! Es ift nicht der Mühe werth, ja es ift 
eine Beleidigung Ihres gefunden Menfchenverftandes, das vor
auszufetzen ! Oder ftellen Sie fich auf den Standpunkt, dafs 
überhaupt jede Leiftung gleichen Lohn zu fordern berechtigt 
fei, Stück für Stück, Zeile für Zeile, Gedanke für Gedanke

' die grundiatzliche Vernichtung nicht blos aller ftrebenden 
Energie, fondem auch der Berechtigung des perfonlichen Eigen- 
thumsr. Und glauben Sie, dafs Sie den Communismus für das 
Profefforenthum zur Geltung bringen, und ihn doch von der 
eigenen Thür fernhalten können ! Ich denke, hier haben wir alle 
genug gelernt, um nicht leichtfinnig mit einer Gefahr zu fpielen, 
die denn doch wahrlich kein leeres Gefpenft mehr ift ! Laffen 
wir das fallen, hier erwarte ich keinen Widerfpruch mehr ! —

Doch ich denke mir, was Sie fagen werden. Sie werden 
einlenken und erklären, dafs das keineswegs in Ihrer Abficht 
gelegen. Der tüchtigere' Mann folle auch hier eine höhere 
Belohnung empfangen ; das fei nun einmal ein ewiges Gefetz 
der Natur. Nur folle er nicht das Recht haben — ein Recht, 
beiläufig gefagt, das die letzte und entfeheidende Grundlage 
aller ftaatsbürgerlichen Tüchtigkeit und Freiheit bildet, und 
auf das Sie alle mit Recht ftolz find — fieli das was er werth 
ift, felber durch eigene Kraft zu erwerben, fonderti 
die Regierung folle tüchtigere Leute höher bezahlen, und 
die mäfsigen mit mäfsigem Gehalte abfinden. Stellt ja doch 
jener gewiffe Ausfchufsantrag dies felbft in einer ebenfo nackten 
als verftändlichen Form hin, der Regierung ein Recht verlei
hend, das fie ohnehin befitzt und gewifs aufzugeben nicht 
willens fein wird. — Und ift nun dies wirklich in unterer Zeit 
ernft gemeint? Haben Sie fich denn ernftlich gefragt, nach 
welchem M a f s ft a b denn die Regierung dies bemeffen mufs? 
Können Sie als vernünftige Männer auch nur einen Augenblick 
darüber in Zweifel fein, dafs jede Regierung Ihre Auffaffung 
aller öffentlichen Dinge für richtig halten wird ? Können Sie fich 
daher denken, dafs eine Regierung einen Mann, und wäre er erften 
Ranges, für einen wirklich tüchtigen, für einen wirklich das 
richtige Verftändnifs der jungen Männer — bedenken Sie doch, 
dafs ich ja von Ihren eigenen Söhnen rede ! — fördernden Lehrer 
halten kann, der nicht die Anficht der Regierung in 
feiner Lehre vertritt? Wird fie nicht vielmehr denjenigen 
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jedesmal fur den Tuchtigden halten müffen, der am beiten 
jedesmal gerade das geltende Princip der Regierung vorträgt ? 
Wird fie nicht venanlafst fein, jedesmal dem den höheren 
Gehalt zu bewilligen, der і h r genehm ift ? lit das verftändlich ? 
Und was bleibt dem, der mit der jeweiligen Regierung in 
Widerfpruch fleht, wenn es für ihn kein Honorar mehr gibt ? 
Oder haben wir vielleicht immer diefelbe Regierung und immer 
diefelben Principien ? Erwägen Sie doch, welcher Demoralifirung 
damit die Bahn gebrochen wird, und welches Beifpiel der her- 
anwachfenden Generation vor die Augen gefleht werden foil ? 
Soll denn das leidige Parteigetriebe auch die Stätten der Wiffen- 
fchaft benagen?

Und wie denken Sie da noch über die „freie Wiffenfchaft“ 
unferer Verfaffung, wenn Sie die an fich gerechte Belohnung 
perfönlicher Tüchtigkeit fogar auf dem Lehrituhl der Univerfitäten 
von der innigen Uebereinftimmung mit der jedesmaligen Re
gierung gcfetzlich abhängig machen, ohne das natürliche, 
durch hundertjährige Erfahrung bewährte Gegengewicht in dem 
freien Honorar zu beiaffen? Oder gibt es doch noch hie 
und da einen Naiven, der noch nicht von „Protection“ 
gehört hätte? Und folchen Männern, die Sie felbft durch 
Ihr Gefetz mit unzerreifsbaren Ketten an die Regierung 
gebunden, die Sic in ihrer ganzen Exiftenz gefetzlich von der 
Regierung abhängig machen wollen, und denen Sie doch nicht 
feilen Gehalt genug geben können, um der Zukunft der Ihrigen 
mit Ruhe entgegen zu fehen, wenn fie nicht mit jeder Re
gierung gehen, heute rechts, morgen links — denen wollen Sie 
den Geiit, die Bildung, das Verftändnifs des öffentlichen Rechts 
Ihrer Sohne an ver trau en? lít das noch „Lehrfreiheit“? 
Ift es denn möglich nicht zu fehen, dafs Sie felber das gerade 
Gegentheil von demjenigen zum Gefetze machen, was Sie in 
der That wollen ? — Ich glaube nicht, dafs irgend ein Mann 
in Oefterreich di eien Gedanken auch nur einen Augenblick 
fefthalten wird — es ift ganz unnöthig dem Ernfte diefer Sache 
gegenüber weiter von Möglichkeit eines Irrthums, perfönlicher 
Zuneigung und dergleichen zu reden. Die Regierung hat die 
Macht auch ohne Sie, die Sie ihr geben wollen ; aber das ein
zige Element, das hier noch das Gleichgewicht für die freie 
Selbiländigkeit unferer Univerfitäten aufrecht hielt, die Mög- 



lichkeit des tüchtigen Mannes, fich feine Stellung felber zu fchaffen, 
das werden Sie ihm nicht nehmen.

Indefs etwas anderes höre ich. Sie fagen, dafs eine Un
gleichheit nicht blos die der Profefforen desfelben Collegiums, 
fondern vielmehr die v e r fc h і e d e n e n Fächer und Collégien 
betreffe. Sie fagen, und diesmal leider mit nur zu grofsem 
Recht, dafs ein Theil der Profefforen bei wirklich gleichen 
Verdienften um die Wiffenfchaft und bei thatfächlich gleicher 
Stundenanzahl naturgemäfs fehr verfchiedene Anzahl von 
Hörern und daher auch fehr verfchiedene Einnahmen habe, 
und dafs diefe Verfchiedenheit weder an fich richtig noch 
auch mit den Grundfätzen übereinftimmend fei, die ich 
felber aufgeftellt. Sie fordern deshalb, und diesmal mit vollem 
Recht, dafs die Lage gerade diefer Profefforen gebeffert werden 
müffe, denen in der That auch das Collegien-Honorar nicht zu 
helfen vermöge. Und das ift richtig. Aber erklären Sie mir 
das eine, wie denn damit die Aufhebung des Collegien- 
geldes für die übrigen Profefforen irgendwie zufammen- 
hängen foil? Ift das Honorar des Pandectiften irgendwie 
dadurch etwas verkehrtes, weil der Orientalift es nicht be
kommt? Dafs es abfolut noth wend і g ift, nament
lich die Gehalte diefer Profefforen zu verbeffern, 
darüber ift ja ohnehin kein vernünftiger Menfch in Zweifel. 
Aber was hat damit die Thatfache zu thun, dafs andere vermöge 
der Honorare eine gute Einnahme haben ? — Freilich ift es höchft 
bequem, denen die etwas haben, das wegzunehmen was Cie mit 
Einfetzung ihrer vollen Kraft erworben, um es denen zu geben 
die nicht genug haben. Aber halten Sie es für ernfthaft, wenn 
Jemand einfach wegen fünftaufend oder zehntaufend Gulden jähr
lich, die der Staat aufbringen füllte, für diefe Beamtete 
fo gut wie für andere ein Princip umftöfst, das anderen Beamteten 
ihre Selbftändigkeit gibt, und den einen für den anderen 
arbeiten läfst? Ift Ihnen nicht aufgefallen, dafs wir hier 
der Sanction der Ausbeutung des Stärkeren durch den Schwächeren 
begegnen, einer Ertragsvertheilung, die nicht einmal darauf be- 
ruht, dafs der Eine ein arbeitslofes Einkommen hat und der 
Andere auch für feine tüchtige Arbeit zu wenig gewinnt, fondern 
einfach darauf, dafs der Staat ftatt feine Schuldigkeit zu thun 
und zu fchlecht bezahlte Lehrer beffer zu zahlen, einfach die 
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gut bezahlten Lehrer auch zufchlechtbezahltenmacht? 
Unter allen Argumenten gegen das Collegiengeld war mir dies 
von jeher das unverftändlichfte ; ich habe in der ganzen Welt 
nie gefehen, dafs dem einen Beamteten zugemuthet worden 
wäre, für den andern durch Verminderung feiner Einkünfte zu 
forgen, und eben fo wenig begriffen, wie es kommt, dafs man 
einmal dem Staate zumuthet die Gehalte der Profefforen zu ver- 
beflern, und dann wieder die Einkünfte der einen verwenden 
will, um das zu thun, was man fo eben als Aufgabe des Staates 
erkannt hat. Ich denke eigentlich nicht, dafs dies etwas ernft- 
haft Gemeintes ift.

Dagegen fagen wieder andere, dafs diefe Honorare eine 
grofse La ft für die Studirenden feien, und dafs man fie mit 
Ausgaben für ihre hoch fte Bildung nicht beläftigen dürfe, 
nachdem man die Volksbildung unentgeltlich gemacht oder zu 
machen ftrebt. Und es ift allerdings der Mühe werth, diefem 
Bedenken etwas näher ins Auge zu fehen.

Zuerft nämlich tritt uns hier die eigentümliche Erfcheinung 
entgegen, dafs eigentlich noch kein Fachmann fich gegen die 
Studiengebühr, das Collegien-Honorar als folches erklärt hat, 
fondern nur dagegen, dafs jeder Einzelne es in demMafse be
komme , in welchem er zu der Einnahme durch feine Thätigkeit 
beigetragen. Und da fragt man fich mit Recht, wie denn 
folcile Inconfequcnz überhaupt nur möglich fei? Ift es richtig, 
dafs überhaupt ein Schulgeld bezahlt werde? Niemand getraut 
lieh das zu verneinen; die Confequenz der Verneinung wäre 
in der That die, dafs fchliefslich die Studirenden auf Koften 
der Nichtftudirenden lernen würden, etwa fo, wie wenn man 
die Fahrtarife auf den Bahnen aufhöbc oder das Porto auf den 
Briefen, oder das Honorar der Advocaten, die Fahrenden, 
Schreibenden, Procefsführenden auf Koften derer ihre Gefchäfte 
führen würden die keine Zeit haben zu fahren und keine Luft 
am Procefs. Wenn man alfo dasfelbe will, warum foil es nicht 
der haben, der es verdient? Damit der es bekomme, der es 
nicht verdient. Ift irgend eine Logik in diefen Sätzen? Ift 
aber das Collegiengeld abzuftellen, nun fo hebe man die Ge
bühren überhaupt auf. Fällt das Niemandem ein, weshalb folien 
dann diè, welche die wichtige Function haben, einen felbftän- 
digen Profcfforenftand zu fchaffen, plötzlich zu e ner Lait wer

st ein, Lehrfreiheit, Wiflenfchaft u. Collegiengeld. 3 
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den, während das fei be Geld, als ,, Schulgeld“ bezahlt und 
anders verthcilt, keine Laft ift? Ift das verftändlich? Doch 
klingt es gut, dem ,,armen Studenten“ feine Studien erleich
tern zu wollen» Wer wünfehte das nicht? Freilich ift nicht 
der dritte Th eil arm; im Gegenthcil gibt es fehr viele, 
deren Eltern geradezu reich find. Bedenkt man nun wohl, dafs 
man diefen ein ganz unmotivirtes Gefchenk machen will, deffen 
fic gar nicht bedürfen? Wollen Sie denn, dafs die Blüthe Ihrer 
Jugend ihre öffentliche Laufbahn damit beginne, dafs fie lerne 
Gefchenke anzunehmen? — Doch fehen wir davon ab, und wen
den wir uns den Unbemittelten zu. Haben Sie nun, die Sie ja 
doch das mäfsige Schulgeld fordern, fich auch wohl einmal ein
fallen laffen zu rechnen? Wie grofs ift denn diefe Laft des 
Collegiengeldes, wie grofs iít fie fpeciell in Oefterreich — und 
wie grofs wäre dem gegenüber das von Ihnen doch immer noch 
geforderte ,,mäfsige Schulgeld“? — Ich nehme an, der Student 
ift fleifsig und befucht vier, ja er bcfucht fünf Stunden täglich die 
Vorlefungen. Ich meine, das ift genug. Nun zahlt der Student 
für jede Stunde einen Gulden — alfo wenn er täglich fünf 
Stunden hört, und fünf Tage hört, fo zahlt er an Collegien- 
geld halbjährlich fünfundzwanzig Gulden. Das alfo 
ift die Summe von der Sie den Studenten ,,befreien“ wollen 
— das ift die Laft, die Sie ihm abnehmen. Gebe Gott, dafs 
Sie ihm keine gröfsere zumuthen ! Denn wenn der mittellofe 
junge Mann täglich eine Stunde gibt für einen Gulden, 
im Falle er nicht vom Haufe das Geld ohnehin empfängt, fo 
fchafft er fich eine Einnahme in einem Monat, welche feine 
Ausgaben für ein halbes Jahr noch übertrifft. Und find Sic 
wirklich der Meinung, dafs dies unbillig ift? Oder glauben 
Sie, dafs er feine Laufbahn mit dem Bcwufstfein beginnen 
folle, dafs er zwar das Recht habe das Collegium zu be- 
fuchen, aber nicht die Pflicht es zu bezahlen? Es werden 
würdige und ftolze Männer werden, die Sie fo erziehen! — 
Aber es gibt Fälle, wo gerade diefe fünfundzwanzig Gulden 
dem armen Studenten wirklich fchwer, ja wirklich unaufbringbar 
find. Gewifs. Und dann wehe ihm — dann darf er kein 
Collegium bcfuchcn — nicht wahr? О nein — in diefem Falle 
сr 1 äfst das Profefforcn-Collegium ihm felber das Collc- 
giengeld. Aber vielleicht doch nur Einem oder Zweien, als Aus-
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nahmsfall ! O nein — unferes Widens ill: kein Semelłer da 
gewefen, in welchem nicht wenigftens zwanzig Percent der 
Collegiengeldcr freiwillig nachgelaffen wurden — allerdings unter 
der illiberalen Bedingung, dais man etwas zu lernen ftrebe ; — 
in einzelnen Fällen betrug die Zahl der ganz oder halb Befreiten 
bis dreifsig Percent! — Hat nun dem gegenüber der Staat 
feinerfeits je eine Gebühr nachgelaffen? Wird er alfo ebenfo 
liberal mit jenem Schulgeld fein? Wir wüfsten eben nicht.

Und gewifs haben Sie es daher bedacht und gewifs haben 
Sie erwogen, wie hoch denn dies „mäfsige“ Schulgeld gegen
über jenen Collegienbcträgen mit 15 bis 25 fl. per Semcfter 
wohl fein würde. Und gewifs haben Sie dabei denn doch das 
Schulgeld der Mittelfchule, das Schulgeld des Gymnafiums, 
des Polytechnicums, der Handelsfchule und dergleichen zum 
Grunde gelegt? Und wie hoch ift denn dies Schulgeld? 
Mögen Sic es rechnen, wie Sic wollen — immer kommen 
Sie für jede höhere Lehranilalt in Oe ft erre ich min de
llens ebenfo hoch als das grofste Co 11 e g і c n ge 1 d. 
und in den Schulen Dcutfchlands mindeftens doppelt fo hoch! 
Und von die fern Schulgeld wird nicht dispenfirt, oder 
nur unter äufserft fchwierigen Umftändcn. Und während das 
fo viel verleumdete Collegiengeld in Deutfchland gerade 
doppelt fo hoch ift als in Oefterreich, betragen in Deutfch
land die Befreiungen nicht den zehnten The il derer, die 
in Oefterreich ftattfinden! Das ift das wahre Sachverhältnifs, 
das feinerzeit in Ziffern zur Sprache kommen wird, wenn jener 
Antrag jemals Gegenftand ernftcr Erörterungen werden follie, 
was wir nicht glauben. Und diele Leiilung an Schulgeld ift 
1,mäfsig“? Gut — gibt es denn ein mäfsigeres in der ganzen 
Welt, als das öftcrreichifche Collegiengeld? Und wenn Sie nun 
jenes mäfsige Schulgeld auf die Stufe eines Gymnafiums herab
fetzen, — etwa mit 20 fl. halbjährlich — haben Sie da dem 
Studenten wirklich überhaupt etwas erfpart auf Koften des 
Profeffors? Zahlt doch, was Sie wohl nicht vergeffen werden, der 
Student in einem Drittheil feiner Studienzeit nicht etwa fünfund
zwanzig, fonderli für etwa zwei Collégien nur zehn Gulden, 
und alfo bei Ihrem mäfsigen Schulgelde noch das Doppelte 
mehr? Ift es das, was Sie die „Erleichterung des Studiums“ 
nennen?

3*
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Freilich, es gibt Profefforen, deren Name und deren Leiftung 
fo hoch flehen, dafs fie — beinahe fo viel haben wie eine 
Sängerin und Tänzerin zweiten Ranges, trotz aller Befreiungen 
und des geringen Collegiengeldcs ! Es gibt Profefforen, die fo 
viel haben wie ein Beamteter von höherem Range — voraus
gefetzt, dafs fie lebenslang treulich gearbeitet und wirklich etwas 
geleiflet haben. Und die find es welche — — doch verfolgen 
wir das nicht. Es ift kein erfreulicher Eindruck, den dicfe 
Erwägungen machen.

Aber — und zum Schluffe diefer unerquicklichen und doch fo 
unerläfslichen Debatte möge es hervorgehoben werden— find denn 
die Collegiengelder wirklich fo nothwendig, da doch die grofsen 
Hochfchulen neben den Univcrfitäten fie nicht haben? Sehen 
Sie das Polytechnicum, die Handelsakademie an — fic arbeiten 
und wirken in glänzender Weife, und haben kein Honorar, 
fondern nur jenes ,,Schulgeld" — allerdings aber bedeutender als 
alle Collegiengeldcr zufammengenommen, um die der fclbftändige 
Profeffor fo vielfach beneidet wird. lit das nicht richtig?

Freilich ift es richtig, dafs' dem To ift. Aber die zweite 
Frage, auf die man fich wohl hütet cinzugehen, ift die, ob cs 
nicht richtiger fein würde, wenn dem nicht fo wäre! Gewifs 
werden die, welche fo tief in die Fundamente der Univerfitäten 
cingreifen wollen, den Gang der Dinge, wie er fich gerade bei 
jenen Hochfchulen fait mit jedem Jahre mehr zur Geltung bringt, 
genau kennen und wohl erwogen haben. Dann werden fic wiffen, 
dafs diefe Hochfchulen eben mit ihrer ganzen Kraft danach 
ft re ben, Th ei le und Glieder der Univerfitäten zu 
werden, und dafs fich gerade in neuefler Zeit an (liefe Frage 
eine ganze hochbedeutende Literatur angefchloilen hat. Warum 
denn wollen fic das? Was ift denn eigentlich anders bei ihnen? 
Und follte nicht gerade jene wirthfchaftliche Negation der gciili- 
gen Individualität und Arbeit, die in dem ,,Schulgelde" ihren 
pecuniären und rechtlichen Ausdruck findet, einer der tieferen 
Gründe fein, weshalb jene nicht bleiben wollen, was fic find, 
während die Univerfitäten mit klarem Ernfte vertheidigen was 
fie haben? Und wird jener Antrag überhaupt die Wahrheit der 
Verhältniffe erfaffen, wenn er dicfe Frage umgeht?

ja, meine Herren, es gibt eine Univcrfitätsfrage, und 
wir flehen vor einer Univerfitätsreform — aber allerdings ift fie 
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ganz anderer und ernftercr Natur, als diefe fchliefslich recht 
kleinliche und wieder durch ihre Folgen fo wichtige, aber immer 
nur cinfeitigc Collcgiengeldfrage. Sic enthält die wirkliche Reform 
des Bildungsganges, welche die Geiftcr jetzt befchäftigt und 
welche die Univerfitäten einer neuen Geftaltung entgegen zu 
führen beftimmt iit. Und während wir hier an Dingen unfere 
Kräfte zcrfplittern, bei denen gar keinAnlafs vorliegt in 
das hincinzugrcifcn, was wir feit mehr als fünfundzwanzig Jahren 
als eine zweckmäfsige Einrichtung angenommen und erkannt 
haben, geht wieder einmal das Leben Europas über uns hinweg, 
und wieder einmal werden wir um einen Hader reicher 
und um eine Idee ärmer fein als andere Völker ! —

Und doch bin ich nicht fertig mit den Erwägungen, 
welche diefer Antrag, der uns auf die Zuftände vor 1848 zurück- 
wirft, Jedem nahclcgt, dem noch die Blüthe und die Freiheit 
unterer Univerfitäten am Herzen liegen. Und wenn die 
Gefahr, in die uns jene ohne alle fachliche Veranlaffung ent- 
ftandenen Vorftcllungcn bringen, noch nicht klar genug ift, fo 
denken wir, wird das Folgende wenigftens uns zum Nachdenken 
darüber anregen, ob cs richtig iit, nach fo Verkehrtem zu ftre- 
ben, wo wir wahrhaftig unfere Zeit und Kraft an Elemente 
des Fortfehrittes, ftatt an die des Rückfchrittes zu verwenden 
hätten !

Indem ich zu dem letzten Punkte übergehe, will ich 
mich nur kurz bei einem Thcile jenes Entwurfes aufhalten, 
der neben dem fonft ernften Inhalt diefes Antrages einen dem 
Emite geradezu entgegengefetzten Eindruck macht, und deffen 
Tragweite den betreffenden Erörterungen wohl „entgangen" fein 
dürfte. Das ift die Stellung des Privat do cent en. Der 
Antrag will, dafs der Privatdoccnt das Recht haben foil, Collc- 
gienhonorar zu fordern, der Profcffor nicht. Forfchen wir nicht 
nach den Gründen — es ift eben der Antrag fo. Und wie 
crfchcint diefer Antrag für „praktische“ Leute? Verftatten Sie 
mir wohl, ihn ein wenig zu beleuchten? Man will offenbar dem 
Privatdocentcn neben dem Profcffor die Möglichkeit geben, zu 
exiitiren und mit dem Ordinarius zu concurriren, weil man fieli 
mit Fug und Recht fagt, dafs durch jenes Aufheben des Collc- 
giengeldes die Concurrcnz unter den Profefforen, jene «emulation, 
die fchon Kaifer Jofcf fchr gut verftand, ernftlich gefährdet ift.
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So foil der Privatdocent jetzt leiden , was man dem Profeffor 
nicht zutraut. Nun ift allerdings feine Aufgabe in allem Wesent
lichen genau diefelbe wie die des Profeffors. Nur ift er natür
lich weder fo weit in feiner Entwicklung noch in feiner Erfah
rung , um mit dem Profeffor durch den Werth feiner Vorlcfung 
gleich concurrircn zu können. Um ihm nun das möglich zu machen, 
findet man, dass für die Concurrenz unter den Privat
ilo cent en felber und mit dem Profeffor und für ihre 
wiffenfchaftliche Leiftung gegenüber dem letzteren plötzlich d a s 
Gegen th eil von dem richtig ift, was für den Profeffor gelten, 
und dafs der Privatdocent das R echt auf С о 11 e g i e n h o n о г а г 
haben folle, der Profeffor nicht ! Auch wenn er eine fefte Remune
ration bezieht? Die Frage wird vergeffen. Gleichviel; was ift die 
praktische Folge? Dafs der Student, der bei einem Privatdocentcn 
hört, aufs er jenem „mäfsigen“, feine gegenwärtigen Zahlungen an 
Honorar gewifs überfchreitenden Schulgeld auch noch das 
Collegiengeld an den Privatdocentcn zahlen mufs — obwohl denn 
doch der Regel nach der Privatdocent n і c h t dasfelbe leidet wie 
der Profeffor, — oder dafs der Student, wenn er unfertige Vor- 
lefungen hören will, noch dazu eine Strafe, gleich dem Colle
giengeld, zahlen mufs! Ift nun das die Abficht des Entwurfes? 
Es wäre wunderbar, wenn derfclbe hier der Meinung feines 
Inhalts wäre. Denn cs ift klar, dafs unter diefen Umftänden 
die Privatdocentcn überhaupt unmöglich find. Das Scheint 
unter allen Bedingungen unbeftreitbar und ift von unferer Regie
rung mehr als einmal ausdrücklich anerkannt. Und doch beftreitet 
kein Menfch, und doch ift es offenbar die Grundanficht auch des 
Entwurfes, dafs wir diefes Inftitutes durchaus nicht entbehren 
können. Und dies will man erreichen, indem man für die beiden 
an fich gleichen Arten der Docentur ein verschiedenes Recht 
aufftellt, und dem Schwächeren Theil ein Schliesslich ihm fclbft 
verderbliches Privilegium gibt, obgleich man den Inhalt diefes 
Privilegiums für an und für fich falfch hält? Sind Sie der 
Meinung, dafs. das logifch ift? Richtig ift nur, dafs Schliesslich 
nach dem Entwürfe der ProSefibr nichts hat und der Privatdocent 
auch nichts. War das die Abficht?

Uebrigcns mag daneben noch die Bemerkung ftattfinden, 
daSs der Schätzbare EntwurS die Frage einfach vergeffen hat, ob 
der Ordinarius das Recht behält, Collégien gegen Honorar
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anzukündigen neben feinen amtlichen Vorlefungcn. Hätte man 
Wahlberg’s und В і 11 г о t h’s Arbeiten und die bisherigen Uni- 
verfitätsgefetze gelefen, fo würde man gefehen haben, dafs dies 
Recht allein fchon das ganze Project illuforifch machen würde. 
Man erinnere fich nur des in der Einleitung Gefagten. Doch 
genug der Einzelkritik ; fie ift nicht erfreulich.

Ehe wir aber zufammenfaffen, weshalb wir die innige 
Ueberzeugung fefthalten, dafs, fo lange wir nicht unfere Uni- 
verfitäten in die Zuftände vor 1848 hineinreformiren wollen, wir 
iiber jenen Antrag zur Tagesordnung übergehen müffen, 
wollen wir den letzten, den „praktifchen“ Leuten vielleicht ver- 
ftändlichften Theil unferer Erwägungen hinzufügen. Und dann 
möge Jeder felbft urtheilen.
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Der Studiendirector der Zukunft.

Laffen Sie mich nun, indem ich diefe ganze Darftellung 
fchliefse, von dem Standpunkt ausgehen, der gewifs den 
Gegnern am bequemften erfcheinen wird. Laffen Sie mich an
nehmen , ich hätte mit а 1Г meinen Erwägungen, ja mit all’ 
meinen Principien vollkommen Unrecht. Laffen Sic mich fagen, 
dafs trotz aller Gründe dies Gcfetz zu Stande käme, mit 
feinem ganzen Inhalt ; mehr ift nicht zu verlangen von einer 
offenen und ehrlichen Kritik. Aber das ift denn doch nahelie
gend , dafs wir jetzt zum Schlufs ein folchcs Gcfetz nicht blos 
in feiner negativen Confequenz, vermöge deren es durch die 
wirthfchaftlichc Selbftändigkcit die geittige des Docenten 
ruinirt ohne den Studenten auch nur um einen Gulden zu 
erleichtern, fondern auch in feiner p o fit i ven, feinen directen 
Einflufs auf Lehre, Ordnung und Zukunft der Profeffur be
trachten. Und diefe ift ernft genug.

Es fei alfo fo, wie jener Entwurf es will. Der Student 
zahle ,,Schulgeld“ ftatt der Collegicngcldcr ; zum Privatdocentcn 
geht er nicht, denn das Collegiengeld ift eine „Belattung“, die 
glücklicher Weife das „Schulgeld“ nicht ift, obwohl bei jenem 
die Befreiung fehr leicht und bei diefem fehr fchwer ift ; der 
Profcffor lieft ; aber er hat von feiner h ö c h ft e n Anttrengung 
nichts zu erwarten als was fein College empfängt, dem es 
nicht einfällt fich für eine, von dem Gefetze für wirthfchaftlich 
werthlos erklärte Mühe zu echauffiren. Da ferner die Privat-
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docenten vermöge der Strafe, die auf den Befuch ihrer Collé
gien gefetzt ift, abfolut keine Zuhörer haben, fo gibt es auch 
keine eigentlichen Privatdocenten, gerade wie vor 1848, und mit 
ihnen keine Concurrenz, gerade wie vor 1848, und mit ihr nicht 
mehr die Laft neue Bücher zu ftudiren oder gar zu fchreiben ; 
es bleibt alles beim alten. Es ift alles in Ruhe und Ordnung ; 
was kann man mehr wollen?

Und zuletzt tritt das ein, was die natürliche Folge des 
(langes der Dinge ift. Der Profeffor ift eben nichts als 
ein Beamteter, und feine Vorträge find zu Actenftücken 
geworden. Wenn er viel Zuhörer hat, arbeitet er für die Collegen 
— das ift fehr ermunternd ! Hat er aber wenig, fo arbeiten 
die andern für ihn ; es gibt Leute die dies für befchämend 
halten — es ift nur gut, dafs das Gefetz das nicht fo auf- 
fafst ! Mit alle dem endlich ift dem männlichen Selbftbewufst- 
fein und der Idee der Univerfitätsreform ja vollkommen Genüge 
geschehen. Gewifs. Aber wenn zuletzt der Vortrag gar nichts 
ift, als eine leidliche Amtspflicht, fo treten fofort die beiden 
Folgen ein, denen wir doch ins Auge fehen müßen, um die 
,,Zukunft“ unferer höchften Bildungsanftalten zu verftehen.

Das Erfte ift, dafs wenn der Profeffor nichts als ein 
falarirter Beamteter ift, er damit unbedingt in Allem gleich dem 
Bureau-Beamteten, unter amtlicher Disciplin und Ob er auf
ficht fteht. Er mufs einen Bureauchefhaben, denn es könnte 
ja fein, dafs er, da er gar kein Intereffe an feinen Bureau- 
ftunden hat, und wenn er fie gut verficht, für die andern 
arbeitet, vor allem für feinen Herrn Collegen, der herzlich lang
weilig ift, auch wirklich in feinem Dienftc nachläfst, und „fchon 
wieder immer nicht da ift“. Darauf mufs geachtet werden. Das 
kann aber natürlich nicht ein Profeffor, fondern das mufs ein 
Beamteter au fs e rh alb der Univcrfität fein; denn jener würde 
ja nach der assertio reciprocitatis gleiche Nachficht vom Herrn 
Collegen zu wünfehen haben. So tritt „ein anderer für ihn ein“, 
— der Studiendirector. Und jetzt treten die natürlichen Folgen 
ein, die durchaus nicht blofs „theoretifch“ unvermeidlich find.

Zu erft müßen die Studenten in der Vorlesung zugegen fein.
Der Profeffor aber, dem die amtliche Bevormundung das 

Wort und den Gedanken bindet, begreift eigentlich nicht, wras die 
Studenten bei ihm wollen ; damit er das erfahre, mufs er daher 
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wieder zur V e ri e fu ng feiner „Schüler“ greifen, und darf 
bei dem Aufruf den „Sittenpunkt“ nicht vergeffen, vorausgefetzt, 
dafs er nicht kurzfichtig ift, und alfo bcurtheilen kann, ob Herr 
A. Meyer nicht für Herrn B. Meyer geantwortet hat. Denn 
der Student, der für das Collegium nicht zahlt, hat 
auch ein geringeres Intereffe an der Wahl feines Collegiums. 
— Den Studenten selbft hat damit das Gefühl ergriffen, 
dafs der Profeffor für ihn wefentlich nichts zu leiften braucht, 
fondern nur für den Staat ; ihm wird das Collegium damit ein 
Weg auf dem er geht, und nicht ein Freund der ihn begleitet. 
— Das perfönliche Band zwifchen Docent und Hörer ift abge- 
fchnitten; die rein formellen Beziehungen treten an die Stelle 
der geiftigen, und das Studium ift ohne edlere Wcchfelbezic- 
hung nur zu leicht zur Abrichtung geworden. Sie fagen ich 
male fchw'arz? F ragen Sie doch Männer wie Billroth und Du
bois Reymond. Oder war es denn anders vor 1848 ? — Aber 
das ift nicht genug. Ift einmal ein Director, fo ftehen auch die 
Profefforen unter feiner Disciplin. Wie denken Sic lieh eine 
folche Disciplin? Wird es Sie gar fehr wundern, wenn die 
Heiferkeiten überhand nehmen, und der tiefe, innerfte, unüber
windliche Widerwille, mit dem der Profeffor die unfrei gewor
dene Univerfität betritt, fich in allerlei Urlauben Geltung ver- 
fchafft? Und wenn dann der „Supplent“ eintritt, das „Heft“ 
lefend, das nur diejenigen abfehreiben, welche es für die reicheren 
autographiren wollen? Nein, meine Herren, eine folche Univer
fität unter einem Studien-Director ift der Tod alles geiftigen 
Lebens, und wehe dem Staate, deffen Leiter heute zu einer 
folchen Mafsregel ihre Zuftimmung geben könnten !

Aber Sie haben Recht. Ich irre mich. Ich fpreche von dem 
was unter den Menfchen in folchen Fällen das Gewöhnliche, 
dąs Natürliche, das Unvermeidliche ift, wenn man einmal den 
Hörfaal zu einem wiffenfchaftlichen Bureau gemacht hat. Ich 
vergafs, dafs wir von Profefforen reden — von Männern, die 
rein in der Wiffenfchaft leben, denen cs gar nichts verfchlägt, 
dafs auf fie das sic vos non vobis jeden Tag Anwendung findet, 
dafs fie für alle Mühe gefetzlich nichts haben als was jeder 
Nichtsthuer hat, der den Geift der Zuhörer mit den Sägcfpänen 
der Arbeit Anderer füttert — ich hatte Unrecht. Ich fage, dafs 
der Geift lebendig ift und bleibt, und das diefe Profefforen 
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lauter Seltenheiten find — und Sie muffen mir zugeben, dafs 
man, wenn man ohne Honorar unter einem beliebigen Studien- 
Director Luit hat Profeffor zu fein, man ein fehr ungewöhn
licher oder — ein fehr gewöhnlicher Menfch fein mufs' 
Nun gut, fei es. Es find fehr ungewöhnliche Menfchcn. Wird 
ihre perfönlichc Tüchtigkeit und Würde dann nicht all’ die 
Uebelilände und felbft jenes Phantom eines Studien-Directors 
überwinden, und werden wir nicht trotz alledem und alledem 
eine Univerfität haben ?

Nein, wir werden fie nicht nur nicht haben, wir können 
fie nicht haben ! Denn wenn der Profeffor nach Aufhebung 
feiner, in feinem Honorar ausgedrückten Selbftändigkeit nichts 
ift als ein Vorlefungen abhaltender Beamteter, fo ift er nichts 
als ein Organ des Minifteriums Steht er einmal mit feiner 
ganzen Stellung unter dem Minifterium, fo fleht er auch unter 
ihm mit feinen Vorlefungen, und nicht mehr er allein, 
auch der Minifier hat die Verantwortlichkeit für 
den Inhalt des Vortrages. Es ift wunderbar zu fehen, wie 
man das hat nicht fehen können!

Der allerbeite, ausgezeichnetfle Profeffor ift alsdann nicht 
mehr die Wiffenfchaft, fondern das A m t a u f d e m С a t h e d e r. 
Ift es noch noting den Schritt zur Cenfur der Collegienhefte, 
zum Disciplinarverfahren gegen den Docenten, zur endgiltigen 
Vernichtung zwar nicht der Wiffenfchaft — denn die spottet 
der Bevormundung der Minifier — wohl aber der wiffenfeh aft- 
lichen Bildung an den Univerfitäten weiter zu verfolgen? 
Und alles das will man, die Besseren, um durch Vertheilung 
des Schulgeldes die Pflicht des Staates, feine tüchtigen 
Lehrer felbft angemeffen zu honoriren, den Profefforen 
felbft'aufzubürden, die Unedlen, damit keiner der Pro
fefforen in der Lage fei ßch durch eigene Kraft eine unabhängige 
Stellung zu fchaffen? Und doch gibt es neben diefer Alternative 
kein drittes. Hat man denn wirklich und emit haft erwogen, 
was man eigentlich mit einem folchen Gefetze erzielt haben 
würde ?

Nein, meine verehrten Herren, das ift nicht der Weg 
auf dem Sie die geiflige Entwicklung Oefterreichs fördern, auf 
dem Sie die Blüthe Ihrer Jugend einer wirklich lebensfähigen 
Univerfität übergeben werden ! Es ift entweder unmöglich, dafs 
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diefcr Entwurf angenommen, oder dafs Oefterreich fich feine 
fo fchwer erkämpfte Ebenbürtigkeit mit den Culturftaaten 
Europas und vor allem mit Dcutfchland erhalten könne !

Die Sache ift fehr emit, und fehr fchnell ift man zu einem 
Refultate gelangt. Wird aus diefem Entwurf ein Gefetz, fo ift, 
und das dürfen Sic einem Manne glauben, der ein Menfchen- 
alter hindurch Ihrem Univerfitätsleben angehört und redlich 
gewirkt hat, dasfclbe binnen dreier Jahre aufgehoben, oder das 
erfte Glied in der Kette, mit der Sie die höchfte Entwicklung 
des geiftigen Lebens Ihres Volkes auf immer fcffeln, ift ge- 
fehmiedet, und zum erften Male wird man diefen Sonntags
nachmittagsliberalen von einer Seite zujubcln und Dank wiffen; 
die bis jetzt Ihnen und gewiffen Richtungen in der Bedrängung 
Ihrer Univerfität entweder mit kläglichem Neid oder mit ftillcr 
Genugthuung zugefchaut hat.» Mögen Sie dann nicht zum zweiten 
Male in der Gefchichtc Ocfterreichs die ernfte Erfahrung machen, 
wie viel Ihnen fehlen wird, wenn Ihnen die ftarke, lebensfähige 
und freie Univerfität fehlt !

Und jetzt könnte ich fchliefsen. Aber diefer rafch gefer
tigte Entwurf hat von kurzer Hand noch eine letzte Frage in 
bündigftcr Weife cntfchicdcn, die feit einigen Jahrhunderten 
bcftcht und über die das übrige Europa fehr langfam klar 
geworden ift. Das ift die Examensfrage. Und da wir einmal 
diefem Entwürfe und feinen perfönlichen Motiyen etwas in’s 
Auge gefchaut haben, fo w ill ich auch über diefen Punkt des- 
felben um fo mehr meine Meinung fagen, als jene Ëntwcrfer 
cs für überflüffig hielten, andere und in der Sache erfahrene 
Stimmen anzuhören.



Die Staatsprüfungen und die Rigorosen.

Es wird Ihnen Allen bekannt fein, dafs wir in Deutfchland 
und ebenfo in Oefterreich zu den Völkern gehören, von denen 
ein geiftreicher Mann gefagt hat, dafs bei ihnen die eine Hälfte 
beftändig damit befchäftigt fei, die andere zu prüfen. Man kann 
nun viel über Prüfungen reden, und die Sonntagsbegeifterungen 
haben oft genug den Gedanken ausgefprochen, dafs diefe 
Prüfungen eigentlich eine Befchränkung der ,,Freiheit“ feien ; 
durchgefallene haben fie für parteiifch, felbftbewufste Kräfte fie 
für überflüffig erklärt. Das Leben Europas ift unterdefs mit Riefen
fehritten vorwärts gegangen, aber da wo der Puls der geiftigen 
Arbeit am rafcheften fchlägt, da hat man niemals weder das 
Collegiengeld noch die Prüfungen angetaftet, während man fie 
in dem bedächtigen England mit aller Kraft einzuführen trachtet. 
Wie doch geht das zu?

Es wird wohl, denke ich, für den gefunden und vor
urteilsfreien Menfchenverftand fo fein, dafs jedes Ding in der 
ganzen Welt f o 1 a n g e b e ft e h t, als es das w e r t h і ft, w a s e s 
к о ft et. Und wenn die Prüfungen auch jetzt noch nach Jahr
hunderten beftehen, ja fich beftändig entwickeln, fo werden 
auch fie wahrfcheinlich fo viel werth fein, als man auf fie ver
wendet. Der praktifche Inhalt unferer Freiheit aber befteht 
darin, dafs wir nichts mehr zu thun und zu leiden verpflichtet 
find, was nicht mehr feine Geftehungskoften wrerth ift.
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biaben wir diefe Prüfungen und behalten wir fie, fo ift 
die erfte vernünftige Frage die, was fie uns — das heifst, der 
Gemeinfchaft, werth find.

Die Antwort ift glücklicherweife einfach. Eine Prüfung hat 
principiell nicht die Aufgabe, eine Auszeichnung zu motiviren 
— Auszeichnungen folien grundfätzlich Ausnahmen fein, und 
find thätfächlich immer gefährlich — fondern Prüfungen folien 
das Minimum der Bildung fefthalten, unter welches der 
Einzelne nicht finken darf, wenn das öffentliche Leben nicht 
gefährdet erfcheinen foil. Deshalb können wir der Prüfungen 
im Allgemeinen abfolut nicht entbehren.

Und deshalb hat jene Einfeitigkeit, welche mit dem 
Collegiengelde die Selbftändigkeit der Profefforen negirt, es 
doch nicht fo weit gebracht, die Prüfungen überhaupt zu be- 
feitigen. Sie will nur die Doctoratsprüfungen aufheben und die 
Staatsprüfungen an ihre Stelle fetzen.

Wir wiffen nun, welche bedeutende Rolle beide Arten der 
öffentlichen Prüfungen in unferem gefammten Berufsleben fpielen. 
Es ift bekannt, dafs das Prüfungswefen in beiden Richtungen 
eine fait unerträgliche Laft namentlich für die Profefforen bildet ; 
es ift durchaus nicht einladend auch mitten im Juli drei Mal 
wöchentlich vier Stunden lang — Abends von 4 bis 8 Uhr — 
nach der Arbeit des Tages zehn und zwanzig Jahre hindurch 
dasfelbe zu fragen, und noch zufrieden fein zu müffen, wenn 
man ftets diefelben Antworten erhält. Diejenigen fallen 
wenig in’s Gewicht, denen das Prüfen fo unbehaglich war, 
weil fie felbft nicht viel von der Sache verftanden und fchliefs- 
licli froh waren, ihre wiffenfchaftlichen Blöfsen mit der be
kannten alten Trivialität der italicnifchcn Doctores zuzudecken: 
Sumimus pecuniam et mittimus asinum in patriam. Wer felbft 
nicht viel weifs, wird das gewöhlich erft dann recht klar erfahren, 
wenn der Candidat etwas gelernt hat. Doch laffen wir den kläg
lichen Unmuth, der, weil er fieli zu einer Sache nicht fähig fühlte, 
die Sache felbft verurtheilte. Das worauf es ankommt ift wirk
lich die Frage, ob es für uns nicht zweckmäfsiger fei, die fo- 
genannten Rigorofen — fogar nachdem das Doctoren-Collegium 
keinen PZxaminator mehr abfendet, dem officiel! die Fähigkeit 
gegeben war in allen Gebieten zu prüfen, weffen fich auch 
der Fachmann nicht traute — durch blofse Staatsprüfungen zu 
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erfetzen, namentlich weil wieder einmal ein Profeffor, der den 
Sommerabend am Prüfungstifche zubringt, dafür fechs Gulden 
empfängt, während derfelbe Glückliche am Staatsprüfungstifche 
nur zwei Gulden einnimmt. Man ficht, die Sache ift wirthfchaftlich 
fo ernft, dafs es hohe Zeit war, dafür nach einem ganz neuen 
Princip zu fuchen. Betrachten wir fie alfo genauer, ob es nicht 
richtig ift, wenigftens die Rigorofen zu befeitigen.

Das Verhältnifs zwifchen beiden Prüfungen ift nun das, 
dafs die Staatsprüfungen erftlich nach der, allen Juriften gemein- 
famen fogenannten rechtshiftorifchen Staatsprüfung nur zwei 
Prüfungen enthalten, und auf jeden Candidateli dabei nur eine 
Stunde entfällt, während für das Doctorat noch drei Prüfungen 
mit je zwei Stunden ftattfinden. Die Staatsprüfungen finden dabei 
unter Zuziehung eines Profeffors, die Rigorofen nur durch 
Profefforen ftatt, und dies ift wieder einmal das Verdriefsliche. 
Folge: Aufhebung der Rigorofen, oder Befchränkung auf Aus
nahmen. Namentlich: Aufhebung der Beftimmung, dafs das 
Doctorat die Bedingung für den Eintritt in gewifse Berufe 
— Arzt, Advocat, etc. — fein, und die Staatsprüfung erfetzen 
könne.

Nun geliehen wir gleich von vorneherein, dafs der Grund- 
fatz, es könne nur ein Doctor Advocat oder Arzt werden, eben- 
fo viel gegen als für fich hat. Hebt man jedoch das Doctorat 
für den Juriften auf und läfst man es für die Medicín beftehen, 
fo hat das, wo fich einmal jene Vorftellung eingebürgert hat, 
grofse Unbequemlichkeiten zur Folge. Wir unfererfeits find der 
Meinung, dafs gar nichts gegen einen folchen Vorschlag einzu
wenden wäre, dafs aber das Doctorat für den angehenden 
Rechtsanwalt auch ohne jene Beftimmung e b e n f о f e h r gefucht 
werden würde, als mit derfelben. Der Grund dafür aber liegt, eben 
weil die Sache fo feil gewurzelt ift, denn doch etwas tiefer, als 
fich jene Entwerfer es gefagt haben mögen.

In der That nämlich bedeutet die Staatsprüfung nur das 
Minimum der Fähigkeiten und Kenntniffe, einen auf 
geiftigem Capital beruhenden öffentlichen Dienft beginnen und 
fich dann weiter ausbilden zu können; das Doctorat aber ift 
die öffentliche Anerkennung eines Lebensberufes. Eben 
darum ift auch der Mafsflab den man ganz naturgemäfs an 
Staatsprüfung und Doctorat anlegt, ein wenn auch nicht immer 
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Staatsprüfung handelt es fich um die pofitiven Fachkenntniffe, 
beim Doctorat um das Verftändnifs ihres Zufammenhanges. Jener 
kann ich durch Lernen, diefem nur durch eigenes Nachdenken 
genügen. Bei jener falle ich durch, wenn ich das Nothwendige 
nicht weifs, bei diefem, wenn ich es nicht begreife. Das Unbe- 
bcqueme für gewiffe Leute ift dabei nur, dafs eben defshalb bei 
jener das Urtheil des Profeffors wichtig, bei diefem aber entfchei- 
dend ift, denn bei jener prüft das Amt, bei diefem die Wiffenfchaft. 
Und defshalb macht jeder tüchtige Student gerne das Doctorat, 
wenn es feine Verhältniffe ihm anders erlauben, während z. B. 
in der Medicin wo es kein Amt für die Prüfung gibt, das 
Doctorat an und für fich nothwendig erfcheint. Das ift das 
wahre Sachverhältnifs. An fich kann daher — bei allem Wider
willen gegen unabhängige Profefforen und ihre höhere wiffen- 
fchaftliche Bildung — der Unterfchied zwifchen der einfachen 
Staatsprüfung und der Doctoratsprüfung überhaupt nicht 
aufgehoben werden. Die Frage ift nur, ob das Doctorat 
als rechtliche Bedingung für die Rechtspraxis nothwendig 
fein foli. Und hier hängt die Antwort keinesweges vom ,.Begriff 
und Wefen“ der Prüfung ab, fondern vielmehr von dcrZeit und 
Kraft, welche man auf die Prüfung verwenden kann. So lange 
man es nicht zu vermeiden vermag, dafs die Staatsprüfung fich 
mit zwei Examen und einer Stunde für jeden Examinanden be
gnügen mufs, während das Doctorat drei mit je zwei Stunden 
für den Candidaten fordert, foil man die Doctoratsprüfung fo 
fehr ausdehnen als irgend möglich, trotz dem, dafs hier 
vernünftiger Weife nur Profefforen prüfen und ganze fechs 
Gulden für zwei Stunden bekommen — gewifs ein glän
zendes Honorar gegenüber der Vifite eines tüchtigen Arztes, 
die zehn Minuten dauert, oder der Expensnote eines Advo
caten, deren Befcheidenheit wir keine Grenzen fetzen. Hat man 
Zeit zu prüfen und Kräfte dazu, nun gut, fo beschränke man 
das Doctorat, weil die alsdann ernfthaft und breit genug 
werdende Staatsprüfung es zuläfst. Daher die Erfcheinung, dafs 
in kleinen Staaten und Städten, wo die Prüfungs-Commiffäre 
leicht zu haben find, die Doctorate auf den Univerfitätsberuf 
fich befchränken ; will man aber auch noch, um uns eines trivialen 
Ausdruckes zu bedienen, das ,,bischen Prüfung" der Doctoren 
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aufheben, damit jeder mit der nicht einmal die Hälfte fordernden 
Staatsprüfung „fein Auslangen habe*', fo wird man in der That 
der gefammten höheren, wiffenfchaftlichen Bildung einen fehr 
fchlechten Dienft erweifen. Nur unter einer Vorausfetzung wäre 
das alles in Ordnung: macht euere Profefforen einfach aus 
Männern der Wiffenfchaft zu Amtslehrern, und ihr habt Recht, 
das Doctorat mit der wahren Profeffur gleichzeitig zu befeitigen ; 
wenn ihr dem Profeffor felbft die Veranlaffung nehmt, in feinen 
Vorlefungen Wiffenfchaft ftatt der Abrichtung zu betreiben, 
dann freilich ift auch das Mafs des Doctorats, das uns noch 
als Prüfung nicht des Gedächtniffes, fonderli des Gedankens gilt, 
allerdings ein Widerfpruch. Das ift fchliefslich das letzte Motiv 
jenes Entwurfes. Und fo ift jetzt der Zufammenhang der Sätze 
jenes Entwurfes bis auf den letzten Punkt wohl klar genug. 
Befreiung, Loslofung von diefer Autorität der Wiffenfchaft auf 
allen Punkten unieres Lebens, auch in den Prüfungen ; hinweg 
mit dem Unterfchied zwifchen dem Bedeutenden und dem Mittel- 
mafs! Darum erft das mittelalterliche Profefforenthum befeitigt, 
das noch immer feine Selbftändigkcit als Bedingung feiner 
höchften Leiftung fefthält, und dann die Prüfungen fo einrichten, 
dafs der Unterfchied zwifchen Kennen und Können nicht mehr 
einen öffentlich anerkannten Ausdruck finde, und die fchwere 
Arbeit des wiffenfchaftlichen Lernens und Lehrens zu einer 
leichten für den „Schullehrer“ der Univerfität und den „Schüler“ 
dcrfelben werde, und eine edlere, freie Generation wird be
ginnen !

Ift es wirklich möglich, dafs dies die wohlerwogene 
Anfchauung unferer Gefetzgebung fei?

•Stein, Lehrfreiheit, Wiffenfchaft u. Collegiengeld. 4



Nachfchrift.

Noch vor Vollendung des Druckes gelangt der Bericht, 
mit welchem die Resolution des Ausfchuffes dem Abgeordneten
haufe vorgelegt ward, in unfere Hände. Nach aufmerksamer 
Durchlefung desfelben find wir ganz aufser Stande, irgend einen 
Gedanken darin zu finden, an den Sich noch irgend eine weitere 
Erwägung hier knüpfen liefse. Wir acceptiren mit Befriedigung 
die Anerkennung der Thatfache, dafs die Gehalte der Profefforen 
ihrer Stellung und Aufgabe fo unwürdig find, dafs vermöge 
derfelben an eine Berufung von Aufsen gar nicht zu denken fei, 
wenn man nicht, wie es eben deshalb beftändig gcfchieht, den 
aufseröfterreichifchen Profeffor viel heffer Stellt als den öfter- 
reichifchen — eine fo fchlagende Wahrheit, dafs bei der letzten 
Gehaltsregulirung die öftcrreichifchen Profefforen beinahe 
fo viel bekommen hätten, dafs fie davon leben können — 1800, 
2000 und 2200 fl., mit derartig wohlwollend berechneten Quin- 
quennalzulagen, dafs ein Ordinarius in Wien cs bis zum Ende 
feines Lebens wirklich auf 3000 fl. bringen kann. Nur hätten 
wir im Namen aller Lehrer der Welt cs vorgezogen, wenn der 
Berichterftatter nicht allen diefen Lehrern, fogar denen, welche 
in den höchsten Kreifen ihre Dienfte darbringen und dafür Honorar 
empfangen, die „Feinfühligkeit" abfpräche, und einzig und allein 
für die Profefforen es als ein „würdiges Verhältnifs" erklärte, 
dafs fie nichts bekommen. Gegen folchc Argumente ift Schwer 
etwas zu erwidern. Dafs der Berichterftatter auch nicht die 
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m і n d c ft e Rechnung an ge s teilt hat und nicht weifs, dais 
das ,,Schulgeld", welches der Student der landwirthfchaftlichen 
Hochfchule und des Polytechnikums mit 25 fl. gefetzlich zahlt, 
immer um einige Gulden und für ein Drittel der Studienzeit 
um ein Drittel höher ift als das Collcgiengeld, und dafs 
alfo dem armen Studenten diefe Zahlung (lets noch ,,empfind
licher fein wird", fügt zu dem feinen l'acte, den die erfte 
Bemerkung des Berichterftatters als deffen Domäne erfcheinen 
läfst, ein Zeugnifs der Humanität desfelben hinzu. Wenigftens 
hat er jeden Vorwurf der Popularitätshafcherei gegenüber den 
Studenten, die er fchwerer belaftet, als fie feit fünfundzwanzig 
Jahren belaftet waren, glücklich vermieden. Ebenfo war uniere 
Beiorgniis, dais er die Gefahr des gei ft і gen Proletariats 
fich nicht vergegenwärtigt habe, das man durch unverftändige 
Erleichterung des Studiums immer ernfter macht, damit befeitigt, 
dais er zuletzt doch die Studenten m ehr zahle n läist, als fie 
unter dem Syftem der Collegiengelder zahlen. Intereffant ift da
gegen die Kraft der Gedankenverrenkung, wenn er im Namen 
des ,,innigeren Anfchluffes an Deutfchland", deffen Profefforen 
wir, „wie auch Se. Excellenz der Herr Дііпіііег im Ausfchufs 
erklärt habe", nun einmal nicht entbehren können, forderte, 
dais Oefterreich baldthunlichft ein Princip aufftellen möge, das 
den Rechten und Verhältniffen der deutfehen Univerfitäten 
fchnurftra cks entgegenläuft! Wenn wir den Bericht
erftatter fonft nicht zu bewundern Gelegenheit hatten, diefes fein 
abfolutes Geheimnifs für Kluge wie für Thoren haben wir wahr
haftig — auch nicht bewundert ! Oder vielleicht verftattet der- 
felbe uns die Bemerkung, dafs alle diefe Profefforen, „deren wir 
nicht entbehren können", uns verlaffen haben für deutfehe 
Univerfitäten, an denen man ihrer „Feinfühligkeit" die harte 
Demüthigung anthut, das doppelte und dreifache С o 1 le
gi en geld, deffen Zahlung alfo dem Schüler doppelt und drei
fach „empfindlich ift", ganz ruhig annehmen zu müffen, als wäre 
das etwas Selbftverftändliches ! Wie doch war das möglich ? 
Und das in unierem Jahrhundert, wo doch jenes Collcgiengeld 
„ein Anachronismus" ift? Und ift es nicht intereffant vom 
Berichterftatter zu erfahren, dafs dićfe Männer uns dann 
bleiben werden, wenn fie nichts mehr bei uns felbftthätig 
erwerben dürfen? Vielleicht darum, weil, wie derfelbe treffend
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bemerkt, untere vorherigen Bemerkungen uns diesmal mit eben 
fo viel Tact als ge’fundem Verftande vorweg nehmend, wenn 
fie bleiben und ein Solcher Antrag Gefetz würde, fie wenigstens 
keine „Schmerzliche Enttäuschung“, Sondern die nackte Gewifsheit 
vor Sich haben würden, dafs Sie mit dem Werthe ihres wissen
schaftlichen Capitals und dem höchsten EinSetzen ihrer geistigen 
Kraft nicht für Sich, Sondern für ihre Collegen arbeiten? Gibt es 
eine edlere Auffaffung des Profefforenthums der deutschen Uni
versitäten? Und um fo mehr, als nach des Berichterstatters An
ficht dem Staate das Ganze „nicht viel kotten würde“; denn 
der Staat braucht nur die älteren und tüchtigeren Profefforen, die 
viele Zuhörer und einen verdienten Ruf haben, mit einem paar 
hundert Gulden und mit der Ausficht auf eine gleiche „Erhöhung 
ihrer Penfion“ nach ihrem Siebzigsten Lebensjahre ! zu ent
schädigen , den Ueberfchufs ihrer Collegiengelder aber an die 
jungen, noch nicht ergrauten ProfeSSoren zu vertheilen, und 
damit würde er „billig“ — denn das Collegiengeld für alle 
Eacultäten beträgt circa 80000 fl. — die noth wendige Gehalts
erhöhung der letzteren auf Kotten feiner älteften und treuen 
Diener erzielen, die Sich damit trotten mögen, dafs Sie, wenn 
Sie bis zur Penfion fich mit Sorgen und Bedrängniffen abgemüht, 
nach eingetretener Penfion das ja nicht viele Jahre mehr nöthig 
haben werden ! — Alfo kommt doch, Ihr deutfehen Profefforen, 
die wir nicht entbehren können, während wir das Einzige das 
Euch erfetzen könnte, unfere Privatdocenten, durch dasfelbc 
Collegiengeld unmöglich gemacht haben, das für diefe, leider 
gefetzlich nicht als „feinfühlig“ betrachteten jungen Männer 
plötzlich kein „unwürdiges Verhältnifs“ ift !

In der That, Jedermann müfste Stolz darauf Sein, eine 
Solche Sache mit Solchen Gesichtspunkten vertreten zu haben ’■

Der Verf affer.
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